
 
 

 

 
 
 

VEREINBARUNG  
über die Durchführung des Strukturierten Behandlungsprogramms nach 
§ 137f SGB V bei Diabetes mellitus Typ 1 in Baden-Württemberg auf der 
Grundlage des § 83 SGB V  
(Vereinbarung DMP DM1 AOK) 
 
 
zwischen 
 
der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg, Stuttgart, 
 

im Folgenden „KVBW“ genannt, 
- einerseits - 

 
und 
 
der  AOK Baden-Württemberg, Stuttgart, 
 

im Folgenden „AOK BW“ genannt, 
- andererseits - 

 

Seite 1 von 27 der Vereinbarung DMP DM1 AOK 



 

Inhaltsverzeichnis 

 
Präambel 

 

Abschnitt I – Ziele, Geltungsbereich 

§ 1 Ziele der Vereinbarung  
§ 2 Geltungsbereich 

 

Abschnitt II – Teilnahme der Ärzte und Einbindung von Krankenhäusern und Reha-
bilitationseinrichtungen 
§ 3 Teilnahmevoraussetzungen des DMP-verantwortlicher Arztes  

§ 4 Aufgaben des DMP-verantwortlichen Arztes 
§ 5 Mitwirkende Ärzte 
§ 6 Teilnahme von Krankenhäusern und Rehabilitationseinrichtungen  
§ 7 Antrag auf Teilnahme 
§ 8 Überprüfung der Teilnahmevoraussetzungen und Genehmigung 
§ 9 Beginn, Ende und Ruhen der Teilnahme 
§ 10 Verzeichnisse über Leistungserbringer sowie Krankenhäuser und Rehabilitationseinrich-

tungen 

 

Abschnitt III – Versorgungsinhalte 

§ 11 Medizinische Anforderungen an das Behandlungsprogramm Diabetes mellitus Typ 1 

 

Abschnitt IV – Qualitätssicherung 

§ 12 Grundlagen und Ziele 
§ 13 Maßnahmen und Indikatoren 
§ 14 Durchführung der Qualitätssicherung 
§ 15 Fortbildung der Ärzte  
§ 16  Vertragsmaßnahmen 

 

Abschnitt V – Teilnahme und Einschreibung der Versicherten 

§ 17 Teilnahmevoraussetzungen 
§ 18 Information und Einschreibung 
§ 19 Teilnahme- und Einwilligungserklärung 
§ 20 Beginn und Ende der Teilnahme 
§ 21 Wechsel des DMP-verantwortlichen Arztes 
§ 22 Versichertenverzeichnis 

  

Seite 2 von 27 der Vereinbarung DMP DM1 AOK 



 

Abschnitt VI – Schulung 

§ 23 Versichertenschulung 

 

Abschnitt VII – Arbeitsgemeinschaft/Datenstelle/Gemeinsame Einrichtung 

§ 24 Bildung einer Arbeitsgemeinschaft 
§ 25 Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft 
§ 26 Datenstelle 
§ 27 Bildung einer Gemeinsamen Einrichtung 
§ 28 Aufgaben der Gemeinsamen Einrichtung 

 

Abschnitt VIII – Datenfluss und Datenverwendung 

§ 29 Erst- und Folgedokumentationen 
§ 30 Datenverwendung 
§ 31 Datenzugang 
§ 32 Datenaufbewahrung und -löschung 

 

Abschnitt IX – Evaluation 

§ 33 Evaluation 

 

Abschnitt X – Vergütung und Abrechnung 

§ 34 Ärztliche Leistungen und Sondervergütungen 

 

Abschnitt XI – Sonstige Bestimmungen 

§ 35 Weitere Aufgaben und Verpflichtungen  
§ 36 Haftung 
§ 37 Laufzeit und Kündigung 
§ 38 Salvatorische Klausel 

Seite 3 von 27 der Vereinbarung DMP DM1 AOK 



 

Erläuterungen 
 
Aus Gründen der Lesbarkeit wird die männliche Form genutzt (z.B. „der Arzt“), es ist selbstver-
ständlich auch die weibliche Form (z.B. „die Ärztin“) damit gemeint. 
 
Bei minderjährigen Versicherten/Patienten gelten die gesetzlichen Bestimmungen über die Ver-
tretung. 
 
Die rechtlichen Grundlagen bezeichnen immer die aktuell gültige Fassung, sofern sie nicht um ein 
konkretes Datum ergänzt sind. 
 
 

§§ Abschnitte und Anlagen ohne Kennzeichnung beziehen 
sich auf diese Vereinbarung 

Arzt der am DMP Diabetes Mellitus Typ 1 teilnehmende und 
mitwirkende Vertragsarzt, medizinische Versorgungs-
zentren, ärztlich geleitete Einrichtungen nach § 117 SGB 
V (Hochschulambulanzen) und ermächtigter Arzt, sofern 
sie Leistungen im Rahmen dieser Vereinbarung erbrin-
gen 

Arzt, angestellter Arzt mit genehmigter Beschäftigung in einer Arztpraxis 
oder einem medizinische Versorgungszentrum gemäß § 
95 Absatz 9 SGB V bzw.§ 95 Absatz1 SGB V 

Arzt, anstellender Arzt, der berechtigt ist, einen Arzt i.S. des § 95 Absatz 9 
SGB V bzw. § 95 Absatz 1 SGBV anzustellen 

Arzt, DMP-verantwortlicher Arzt im Sinne des § 3 dieser Vereinbarung, sowie bei 
diesem angestellte Ärzte, sofern sie Leistungen im Rah-
men dieser Vereinbarung erbringen 

Arzt, koordinierender gleichbedeutend mit DMP-verantwortlicher Arzt 

Arzt, Vertragsarzt Arzt, der zur vertragsärztlichen Versorgung zugelassen 
und berechtigt ist, weitere Ärzte anzustellen 

AOK BW AOK Baden Württemberg 

Arbeitsgemeinschaft Arbeitsgemeinschaft nach § 219 SGB V i.S.v. §§ 24, 25 

BVA Bundesversicherungsamt 

G-BA Gemeinsamer Bundesausschuss nach § 91 SGB V 

Datenstelle Datenannahme- und -verarbeitungsstelle 

DMP Disease-Management-Programm 

DMP-RL Richtlinie des G-BA zur Regelung von Anforderungen an 
die Ausgestaltung von strukturierten Behandlungspro-
grammen nach § 137f Absatz 2 SGB V 

DMP-A-RL Richtlinie des G-BA zur Zusammenführung der Anfor-
derungen an strukturierte Behandlungsprogramme nach 
§ 137f Absatz 2 SGB V 

DMP-AF-RL Richtlinie des G-BA zur Regelung von Aufbewahrungs-
fristen der für die Durchführung von strukturierten Be-
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handlungsprogrammen erforderlichen personenbezoge-
nen Daten nach § 137 Absatz 2 Satz 2 Nr. 5 SGB V 

Dokumentationen/ 
Dokumentationsdaten 

Erst- und Folgedokumentationen mit den in der Anlage 
6 i.V.m. Anlagen 2 und 8 der DMP-A-RL aufgeführten 
Daten 

Gemeinsame Einrichtung Gemeinsame Einrichtung nach § 28f Absatz 2 Satz 1 Nr. 
1c RSAV i.V.m. §§ 27, 28 

KVBW Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg 

Leistungserbringer Ärzte sowie angestellte Ärzte 

Qualifizierte Einrichtung Einrichtung, die gemäß Ziffer 1.8.1 und/oder 1.8.2 DMP-
A-RL für die Leistungen der hausärztlichen und/oder 
fachärztlichen Versorgung zugelassen oder ermächtigt 
ist oder die nach § 116b SGB V an der ambulanten ärzt-
lichen Versorgung teilnimmt sowie bei diesen angestellte 
Ärzte, sofern sie Leistungen im Rahmen dieses Vertra-
ges erbringen 

RSAV Risikostrukturausgleichsverordnung 

SGB V 5. Sozialgesetzbuch 

SGB X 10. Sozialgesetzbuch 
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Präambel 
 

Die Behandlung chronischer Erkrankungen soll durch Behandlungsprogramme (im Folgenden 
DMP genannt) nach § 137f SGB V strukturiert werden. Daher schließen die AOK BW und die 
KVBW folgende Vereinbarung auf der Grundlage des § 83 SGB V zur Durchführung eines DMP 
für Versicherte mit Diabetes mellitus Typ 1. Diese Vereinbarung tritt am 01.07.2015 in Kraft 
und ersetzt ab diesem Zeitpunkt die Vereinbarung vom 01.10.2013. Eine erneute Teilnahmeer-
klärung der Ärzte bzw. Einschreibung der Versicherten ist nicht notwendig.  

Die  vertraglichen Anpassungen berücksichtigen die Änderungen der zum 01.07.2014 in Kraft  
getretenen DMP-A-RL sowie die Änderung der DMP-A-RL mit Beschluss vom 19.06.2014  
(in Kraft getreten am 19.09.2014). Das Versorgungsangebot wird unter Berücksichtigung der 
DMP-A-RL und der RSAV in ihrer jeweils gültigen Fassung gewährleistet. Die Regelungen für die 
Indikation Diabetes mellitus Typ 1 sind in der DMP-A-RL, insbesondere in der Anlage 7, der 
DMP-AF-RL sowie in der RSAV festgelegt. 

Die Vertragspartner stimmen darin überein, dass die Durchführung des Programms, insbesonde-
re die Regelungen zur Erfassung, Übermittlung und Nutzung von Behandlungsdaten so zu gestal-
ten sind, dass die Vertrauensbeziehung zwischen Patient und Arzt nicht beeinträchtigt wird. Zur 
Gewährleistung des Vertrauensschutzes erfolgt die Durchführung und Steuerung des Programms 
sowie die Qualitätssicherung im Programm soweit wie möglich auf Grundlage pseudonymisierter 
Daten. Die Nutzung versichertenbezogener Daten durch die AOK BW erfolgt ausschließlich in 
dem in der RSAV und den entsprechenden Richtlinien, insbesondere durch die DMP-AF-RL, die 
DMP-A-RL sowie durch die Bestimmungen dieser Vereinbarung festgelegten Umfang. 

Die Vertragspartner stimmen überein, dass an diesem DMP für Diabetes mellitus Typ 1 teilneh-
mende Versicherte gemäß den in dieser Vereinbarung vereinbarten Versorgungsinhalten behan-
delt und beraten werden. Dies gilt grundsätzlich auch, wenn teilnehmende Leistungserbringer 
Versicherte wegen Diabetes mellitus Typ 1 auch aufgrund anderer Verträge behandeln und bera-
ten. 

 

Abschnitt I  
 Ziele, Geltungsbereich 

 

§ 1 
Ziele der Vereinbarung 

 
(1) Ziel der Vereinbarung ist die aktive Teilnahme der Versicherten bei der Umsetzung des 

DMP Diabetes mellitus Typ 1 in Baden-Württemberg. Über dieses Behandlungsprogramm 
soll eine indikationsabhängige systematische Koordination zwischen den an der Behandlung 
beteiligten Ärzten, den weiteren an der medizinischen Versorgung Beteiligten sowie den 
Partnern dieser Vereinbarung und eine dem aktuellen Stand der medizinischen Versorgung 
entsprechende Versorgung von chronisch kranken Versicherten mit Diabetes mellitus Typ 
1 gewährleistet werden. Die Ziele und Anforderungen an das DMP Diabetes mellitus Typ 1 
sowie die medizinischen Grundlagen sind in der RSAV und DMP-A-RL festgelegt. 

 
(2) Darüber hinaus soll der Patient durch Information und Motivation zur aktiven Teilnahme 

angeregt werden, die nach dem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse geeignet sind, 
den Krankheitsverlauf günstig zu beeinflussen. 
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(3) Die Therapie nach diesem Disease-Management-Programm dient der Erhöhung der  
Lebenserwartung sowie der Erhaltung oder der Verbesserung der von einem Diabetes  
mellitus Typ 1 beeinträchtigten Lebensqualität. Hieraus ergeben sich gemäß Anlage 7 Ziffer 
1.3.1 der DMP-A-RL folgende Therapieziele: 
 

− Vermeidung der mikrovaskulären Folgeschäden (Retinopathie mit schwerer Sehbehinde-
rung oder Erblindung, Niereninsuffizienz mit der Notwendigkeit einer Nierenersatzthe-
rapie), 

− Vermeidung von Neuropathien bzw. Linderung von damit verbundenen Symptomen, 
insbesondere Schmerzen,  

− Vermeidung des diabetischen Fußsyndroms mit neuro-, angio- und/oder osteoarthropa-
thischen Läsionen und von Amputationen, 

− Reduktion des erhöhten Risikos für kardiale, zerebrovaskuläre und sonstige makroangi-
opathische Morbidität und Mortalität, 

− Vermeidung von Stoffwechselentgleisungen (Ketoazidosen) und Vermeidung von  
Nebenwirkungen der Therapie (insbesondere schwere oder rezidivierende Hypoglykä-
mien). 
 

Darüber hinaus sind gemeinsam mit dem Patienten individuelle Therapieziele festzulegen 
und eine differenzierte Therapieplanung vorzunehmen. 
 

(4) Folgende Ziele stehen bei der medizinischen Betreuung von Kindern und Jugendlichen gem. 
Anlage 7 Ziffer 1.7.1 der DMP-A-RL im Vordergrund: 
 

− Vermeidung akuter Stoffwechselentgleisungen (Ketoazidose, diabetisches Koma, schwe-
re Hypoglykämie), 

− Reduktion der Häufigkeit diabetesbedingter Folgeerkrankungen, auch im subklinischen 
Stadium; dies setzt eine möglichst normnahe Blutglukoseeinstellung sowie die frühzeitige 
Erkennung und Behandlung von zusätzlichen Risikofaktoren (z.B. Hypertonie, Dyslipidä-
mie, Adipositas, Rauchen) voraus,  

− altersentsprechende körperliche Entwicklung (Längenwachstum, Gewichtszunahme,  
Pubertätsbeginn), altersentsprechende geistige und körperliche Leistungsfähigkeit, 

− möglichst geringe Beeinträchtigung der psychosozialen Entwicklung und der sozialen In-
tegration der Kinder und Jugendlichen durch den Diabetes und seine Therapie; die Fami-
lie soll in den Behandlungsprozess einbezogen werden, Selbstständigkeit und Eigenver-
antwortung der Patienten sind altersentsprechend zu stärken. 
 
 

§ 2 
Geltungsbereich 

 

1. Diese Vereinbarung gilt für 
 

a. Ärzte in der Region der KVBW, die nach Maßgabe des Abschnitts II dieser  
Vereinbarung ihre Teilnahme erklärt haben. 
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b. Versicherte der AOK BW, die sich nach Maßgabe des Abschnitts V dieser  
Vereinbarung eingeschrieben haben. 

c.  Versicherte weiterer AOKs, die sich nach Maßgabe des Abschnitts V einge-
schrieben haben. Die Durchführung des Programms erfolgt für die weiteren 
AOKs durch die AOK BW. Soweit eine der weiteren AOKs die DMP-
Regelungen dieser Vereinbarung nicht mehr anerkennt, erfolgt eine Information 
des DMP-verantwortlichen Arztes durch die AOK BW. 
 

2. Der Sicherstellungsauftrag der vertragsärztlichen Versorgung gem. § 73 SGB V bleibt 
unberührt. 
 

3. Grundlage dieser Vereinbarung sind die RSAV, die DMP-AF-RL und insbesondere die 
DMP-A-RL. 

 

 

Abschnitt II 
Teilnahme der Ärzte und Einbindung von Krankenhäusern  

und Rehabilitationseinrichtungen 
 

§ 3 
Teilnahmevoraussetzungen des DMP-verantwortlichen Arztes 

 
(1) Die Teilnahme der Ärzte an diesem Programm ist freiwillig.  

 

(2) Teilnahmeberechtigt als DMP-verantwortlicher Arzt sind Ärzte, soweit sie die Anforderun-
gen an die Strukturqualität nach Anlage 1a bzw. 1b (Strukturqualität koordinierender Ver-
sorgungssektor bzw. Strukturqualität qualifizierter Arzt für die Betreuung von Kindern und 
Jugendlichen) - persönlich oder durch angestellte Ärzte - erfüllen und dies gegenüber der 
KV Baden-Württemberg nachweisen. Änderungen oder Wegfall der Teilnahmevorausset-
zungen sind der KVBW unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
 

(3) Abweichend von Absatz 2 erfolgt die Koordination bei Kindern und Jugendlichen unter 16 
Jahren grundsätzlich, unter 21 Jahren fakultativ durch einen diabetologisch qualifizierten  
Pädiater gemäß Anlage 1b (Strukturqualität qualifizierter Arzt für die Betreuung von  
Kindern und Jugendlichen). 
 

(4) Die Teilnahmevoraussetzungen sind arzt- und betriebsstättenbezogen zu erfüllen. Die  
Anforderungen, die sich auf bestimmte apparative Ausstattungen und organisatorische  
Voraussetzungen der Strukturqualität beziehen, sind betriebsstättenbezogen zu erfüllen. Mit 
seiner Unterschrift auf der Teilnahmeerklärung nach § 7  bestätigt der anstellende Arzt 
(bzw. der Leiter des Medizinischen Versorgungszentrums), dass die arzt- und betriebsstät-
tenbezogenen Strukturvoraussetzungen erfüllt sind. 
 

(5) Sollen Leistungen im Rahmen dieser Vereinbarung durch einen angestellten Arzt erbracht 
werden, so weist der anstellende Arzt (bzw. das anstellende Medizinische Versorgungszent-
rum) die Erfüllung der Teilnahmevoraussetzung durch den angestellten Arzt gegenüber der 
KVBW nach. Das Ende des Angestelltenverhältnisses oder der Tätigkeit des angestellten 
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Arztes wird der KVBW vom anstellenden Arzt (bzw. dem Leiter des Medizinischen Versor-
gungszentrums) unverzüglich schriftlich mitgeteilt. 
 

§ 4  
Aufgaben des DMP-verantwortlichen Arztes 

 
(1) Zu den Aufgaben des DMP-verantwortlichen Arztes nach § 3 gehören insbesondere: 

 

1. die Durchführung und Koordination der Behandlung der Versicherten unter Beachtung 
der nach § 11 geregelten Versorgungsinhalte  

2. die Information, Beratung und Einschreibung der Versicherten – bei Minderjährigen auch 
die Einbeziehung der gesetzlichen Vertreter - gemäß § 17  

3. die Übermittlung der Teilnahme- und Einwilligungserklärung des Versicherten mit der 
Bestätigung der gesicherten Diagnose sowie der am Ort der Leistungserbringung elekt-
ronisch erstellten Dokumentationen gemäß Ange 2 i.V.m. Anlage 8 der DMP-A-RL nach 
den Abschnitten VII und VIII  spätestens bis zum 5. des Folgemonats an die Datenstelle 
nach § 26 . Der Versicherte erhält einen Ausdruck der übermittelten Daten  

4. die Vergabe einer nur einmal zu vergebenden DMP-Fallnummer nach seiner Wahl für je-
den Versicherten, die aus maximal sieben Zeichen bestehen darf. Eine Fallnummer darf 
jeweils nur für einen Patienten verwendet werden  

5. die Beachtung der Qualitätsziele nach § 12 einschließlich einer qualitätsgesicherten und 
wirtschaftlichen Arzneimitteltherapie unter Berücksichtigung des im Einzelfall erforderli-
chen ärztlichen Behandlungsspielraums 

6. die Durchführung von Patientenschulungen gemäß § 23, sofern die Schulungsberechti-
gung gegenüber der KV BW entsprechend nachgewiesen ist 

7.  die Beachtung der Kooperations- und Überweisungsregeln gemäß Anlage 7 Ziffer 1.8 
der DMP-A-RL unter besonderer Berücksichtigung der Qualifikationen gemäß Anlage 1c 
(Strukturqualität mitwirkende Leistungserbringer). Im Übrigen entscheidet der DMP-
verantwortliche Arzt nach pflichtgemäßem Ermessen über eine Überweisung 

8. die Einweisung zur stationären Behandlung insbesondere bei Vorliegen der unter Ziffer 
1.8.3 der Anlage 7 der DMP-A-RL genannten Indikationen unter Berücksichtigung der 
individuellen Patienteninteressen und der regionalen Versorgungsstruktur in das nächst-
gelegene Krankenhaus entsprechend dem Krankenhausverzeichnis nach § 10. Eine Ein-
weisung aufgrund einer Notfallindikation (akute, lebensbedrohliche Situation) kann in je-
des Krankenhaus erfolgen 

9. bei Überweisung und Einweisung therapierelevante Informationen entsprechend § 11, 
wie z. B. die medikamentöse Therapie, zu übermitteln und einzufordern 

10. Information des behandelnden Hausarztes über die Einschreibung sowie über therapie-
relevante Informationen unter Beachtung von § 73 Absatz 1b SGB V 

11. bei Wechsel des DMP-verantwortlichen Arztes sind dem neuen DMP-verantwortlichen 
Arzt, mit Zustimmung des Patienten, auf Anforderung alle Patientendaten zu übermit-
teln. 
 

(2) Erfolgt die Leistungserbringung durch einen angestellten Arzt gelten die Ziffern 1 bis 11 des 
Absatzes 1 entsprechend. Im Falle, dass allein der angestellte Arzt die in der Anlage 1 (Struk-
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turqualität) näher bezeichneten Voraussetzungen erfüllt, ist nur der angestellte Arzt zur 
Leistungserbringung und Dokumentation im DMP berechtigt. 

(3) Der anstellende Arzt hat für die Beachtung der Vorschrift und der Anforderungen der RSAV 
und DMP-A-RL Sorge zu tragen.  

 

§ 5 
Mitwirkende Ärzte 

 

Bei der Umsetzung des DMPs wirken qualifizierte Ärzte gemäß Anlage 1c (Strukturqualität mit-
wirkende Leistungserbringer) mit. Sie beachten dabei die Anforderungen und Vorgaben der 
DMP-A-RL. 

 

§ 6  
Teilnahme von Krankenhäusern und Rehabilitationseinrichtungen 

 

Die AOK BW bindet Krankenhäuser für die stationäre Versorgung und Rehabilitationseinrich-
tungen für die medizinische Rehabilitation von teilnehmenden Versicherten mit Diabetes mellitus 
Typ 1 vertraglich ein. Die teilnehmenden Krankenhäuser verpflichten sich, bestimmte Anforde-
rungen an die Strukturqualität zu beachten und die Patienten gemäß den medizinischen Vorga-
ben der DMP-A-RL zu behandeln. Die Teilnahme der Krankenhäuser ist freiwillig. Das gilt analog 
für die Teilnahme der Rehabilitationseinrichtungen. Näheres wird in einem gesonderten Vertrag 
zwischen der AOK BW und den Krankenhäusern / Einrichtungen geregelt. 

 

§ 7 
Antrag auf Teilnahme 

 
Der an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmende Arzt beantragt bei der KVBW die  
Genehmigung zur Teilnahme am DMP Diabetes mellitus Typ 1 als DMP-verantwortlicher Arzt 
nach § 3 sowie der in Anlage 1c Ziffer 1 (Strukturqualität mitwirkende Leistungserbringer)  
weiter genannten Qualifikationen schriftlich. Der Antrag auf Genehmigung zur Teilnah-
me/Mitwirkung an dieser Vereinbarung nach Anlage 9a wird in der jeweils aktuellen Fassung auf 
der Homepage der KVBW veröffentlicht. 

 

§ 8 
Überprüfung der Teilnahmevoraussetzungen und Genehmigung  

 

(1) Die KVBW prüft die Teilnahmevoraussetzungen entsprechend der Strukturqualität nach der 
Anlage 1 und erteilt schriftlich die erforderlichen Genehmigungen. 

(2) Die KVBW überprüft darüber hinaus die Schulungsberechtigung gemäß Anlage 3 (Struktur-
qualität Schulungsarzt/Schulungseinrichtung), für die teilnehmenden Ärzte nach § 3 und  
erteilt schriftlich die erforderliche Genehmigung. 

 

  

Seite 10 von 27 der Vereinbarung DMP DM1 AOK 



 

§ 9 
Beginn, Ende und Ruhen der Teilnahme 

 
(1) Die Teilnahme des Arztes am DMP beginnt, vorbehaltlich der Genehmigung zur Teilnahme, 

mit dem Tag des Eingangs des Antrags bei der KVBW. Die Teilnahme wird schriftlich ge-
nehmigt. 
 

(2) Der DMP-verantwortliche Arzt kann seine Teilnahme schriftlich gegenüber der KVBW 
kündigen. Die Kündigungsfrist beträgt vier Wochen zum Ende des Quartals.  
 

(3) Endet die Teilnahme eines DMP-verantwortlichen Arztes, kann die AOK BW die hiervon 
betroffenen Versicherten auf weitere DMP-verantwortliche Ärzte aufmerksam machen, um 
gegebenenfalls einen Wechsel gemäß § 21 zu ermöglichen. 
 

(4) Die Teilnahme am DMP endet ferner, wenn die KVBW feststellt, dass die Teilnahmevoraus-
setzungen nicht mehr erfüllt werden.  
 

(5) Die Teilnahme an dieser Vereinbarung endet mit dem Ende der Teilnahme an der vertrags-
ärztlichen Versorgung. Die Teilnahme an dieser Vereinbarung ruht während des Ruhens der 
Zulassung. 
 

(6) Im Falle, dass allein der angestellte Arzt die in den Anlagen 1 (Strukturqualität) näher be-
zeichneten Voraussetzungen erfüllt, ist nur der angestellte Arzt zur Leistungserbringung im 
DMP teilnahmeberechtigt. Im Falle der Beendigung des Angestelltenverhältnisses oder der 
Tätigkeit des angestellten Arztes im DMP in der Betriebsstätte erlischt dessen Genehmi-
gung. 

 

§ 10 
Verzeichnisse über Leistungserbringer sowie Krankenhäuser  

und Rehabilitationseinrichtungen 
 

(1) Die KVBW führt über die teilnehmenden und ausgeschiedenen DMP-verantwortlichen  
Ärzte nach § 3 bzw. Anlage 1c Ziffer 1 (Strukturqualität mitwirkende Leistungserbringer) 
ein Verzeichnis. Dieses Verzeichnis enthält ebenfalls die bei teilnehmenden Ärzten und  
zugelassenen Medizinischen Versorgungszentren angestellten Ärzte, sofern sie Leistungen 
im Programm erbringen. Die KVBW stellt dieses Verzeichnis der Datenstelle regelmäßig in 
elektronischer Form im XML-Format zur Verfügung. Die Datenstelle übermittelt dieses 
Verzeichnis im Excel-Format an die Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft sowie an die 
AOK BW und die KVBW.  
 

(2) Das Leistungserbringerverzeichnis gemäß Anlage 10, umfasst insbesondere arztbezogen  
folgende Inhalte: 
 

• Anschriften der Betriebsstätten, in denen Leistungen im Rahmen dieser Vereinba-
rung erbracht werden, 

• Arzt- und Betriebsstättennummer und 
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• angestellte Ärzte, sofern sie Leistungen im DMP erbringen 

 

(3) Die AOK BW führt ein Verzeichnis der nach § 6 teilnehmenden Krankenhäuser und Rehabi-
litationseinrichtungen. Einrichtungen, die zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen  
besonders qualifiziert sind, werden gesondert ausgewiesen. Dieses Verzeichnis wird der 
KVBW auf Anforderung in elektronischer Form (z.B. als Excel-Datei) zur Information der an 
der Vereinbarung teilnehmenden Ärzte zur Verfügung gestellt.  
 

(4) Die Verzeichnisse nach Absatz 1 und 3 entsprechen der Anlage 10 (Leistungserbringerver-
zeichnis) stellt die AOK BW dem BVA und dem Landesprüfdienst auf Anforderung zur Ver-
fügung. Ungeachtet von Satz 1, werden dem BVA alle 5 Jahre (und zusätzlich auf Anforde-
rung) die Leistungserbringerverzeichnisse in aktualisierter Form vorgelegt. 
 

(5) Weiterhin werden diese Leistungserbringerverzeichnisse auf Anforderung folgenden Perso-
nenkreisen zur Verfügung gestellt: 
 

1.  den an der Vereinbarung teilnehmenden Ärzten gemäß § 3 durch die KVBW sowie den 
angestellten Ärzten, sofern sie Leistungen im Rahmen dieses Vertrages erbringen, 

2. bei Bedarf den teilnehmenden bzw. teilnahmewilligen Versicherten der AOKs, insbeson-
dere bei Neueinschreibung.  

3. der Datenstelle nach § 26 in elektronischer Form durch die KVBW. 
 

Das Verzeichnis ist vollständig zur Verfügung zu stellen. Eine Einschränkung auf die innerhalb 
eines Landkreises teilnehmenden Leistungserbringer ist zulässig. Die freie Arztwahl darf 
nicht beeinflusst werden. 

 
(6) Das Leistungserbringerverzeichnis gemäß Anlage 10 kann von den Vertragspartnern zu In-

formationszwecken auch im Internet auf den jeweiligen Internetseiten veröffentlicht werden 
soweit der Arzt der Veröffentlichung seiner Daten zugestimmt hat. 
 
 

Abschnitt III 
Versorgungsinhalte 

 
§ 11 

Medizinische Anforderungen an das DMP Diabetes mellitus Typ 1 
 

Die medizinischen Anforderungen sind in Anlage 2 (Versorgungsinhalte) definiert und sind inhalt-
lich identisch mit der Ziffer 1 der Anlage 7 der DMP-A-RL. Die Leistungserbringer werden nach 
Inkrafttreten einer Änderung der Ziffer 1 der Anlage 7 der DMP-A-RL unverzüglich über die  
geänderten Anforderungen an die medizinische Behandlung unterrichtet. Der an der Vereinba-
rung teilnehmende Arzt ist zur Beachtung dieser Versorgungsinhalte verpflichtet. Erfolgt die 
Leistungserbringung durch einen angestellten Arzt, hat der anstellende Arzt für die Beachtung 
der Vorschrift und der Anforderungen der Ziffer 1 der Anlage 7 der DMP-A-RL Sorge zu tragen. 
Soweit diese Vorgaben Inhalte der ärztlichen Therapie betreffen, schränken sie den zur Erfüllung 
des ärztlichen Behandlungsauftrages im Einzelfall erforderlichen ärztlichen Behandlungsspielraum 
nicht ein.  
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Abschnitt IV 
Qualitätssicherung 

 
§ 12 

Grundlagen und Ziele 

 

Grundlage der Qualitätssicherung sind die in der Anlage 4 (Qualitätssicherung) genannten Ziele. 
Zu diesen gehören insbesondere die: 
 

1. Beachtung der Anforderungen gemäß § 137f Absatz 2 Satz 2, Nr. 1 SGB V (einschließlich 
Therapieempfehlungen)  

2. Einhaltung einer qualitätsgesicherten und wirtschaftlichen Arzneimitteltherapie 

3. Einhaltung der Kooperationsregeln der Versorgungsebenen gemäß Anlage 2 (Versorgungsin-
halte) 

4. Einhaltung der in dieser Vereinbarung vereinbarten Anforderungen an die Strukturqualität 

5. aktive Teilnahme der Versicherten. 

 

§ 13 
Maßnahmen und Indikatoren 

 

(1) Entsprechend der Ziffer 2 der Anlage 7 der DMP-A-RL sind im Rahmen dieses DMP die in 
der Anlage 4 (Qualitätssicherung) benannten Maßnahmen und Indikatoren zur Qualitätssi-
cherung zugrunde zu legen. Über die Einzelheiten verständigen sich die Vertragspartner im 
Rahmen der Gemeinsamen Einrichtung gemäß § 27. 
 

(2) Zu den Maßnahmen gehören insbesondere:  

 

1. Maßnahmen mit Erinnerungs- und Rückmeldungsfunktionen (z.B. Reminder- 
systeme) für Versicherte und Leistungserbringer 

2. strukturierter Feedbackbericht auf der Basis der Dokumentationsdaten an die DMP-
verantwortlichen Ärzte mit der Möglichkeit einer regelmäßigen Selbstkontrolle 

3. die regelmäßige Durchführung von strukturierten Qualitätszirkeln  

4. Maßnahmen zur Förderung einer aktiven Teilnahme und Eigeninitiative der Versicherten 

5. Sicherstellung einer systematischen, aktuellen Information der Leistungserbringer und 
eingeschriebenen Versicherten. 

 

§ 14 
Durchführung der Qualitätssicherung 

 

(1) Die Datenstelle gemäß § 26 sichert mit der Prüfung auf Vollständigkeit und Plausibilität die 
Qualität der Dokumentation und übernimmt mit der Nachforderung fehlender oder  
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unplausibler Dokumentationsdaten eine Erinnerungsfunktion gegenüber den dokumentie-
renden DMP-verantwortlichen Ärzten. 

 

(2) Die Gemeinsame Einrichtung nach § 27 wertet die ihr gemäß § 26 übermittelten Dokumen-
tationsdaten nach Maßgabe der Anlage 4 (Qualitätssicherung) arztbezogen aus und infor-
miert die DMP-verantwortlichen Ärzte. Die Auswertungen sollen auch Informationen über 
eine qualitätsgesicherte und wirtschaftliche Arzneimitteltherapie ermöglichen. 

 

(3) Die AOK BW 

1. erinnert die eingeschriebenen Versicherten anhand schriftlicher Informationen an  
notwendige Nachsorge- und Behandlungstermine, wenn der Nachweis der regelmäßigen 
Teilnahme aufgrund der von der Datenstelle gemäß § 26 an die AOK BW gemeldeten 
Daten fehlt 

2. berichtet der Gemeinsamen Einrichtung gemäß § 27 in regelmäßigen Abständen über die 
Ergebnisse der Erinnerungsmaßnahmen und berücksichtigt die Vorschläge der Gemein-
samen Einrichtung zur Weiterentwicklung der Maßnahmen 

3. berät die Versicherten zu Maßnahmen nach § 30. 

 

(4) Die KVBW 

1. wertet die ihr gemäß § 26 übermittelten Dokumentationsdaten arztbezogen aus und 
setzt daraus resultierende arztindividuelle Maßnahmen zur Sicherung der Behandlungs-
qualität um, 

2. wird von der Gemeinsamen Einrichtung über die Auswertung und den Versand nach  
Absatz 2 informiert, 

3. berichtet der Gemeinsamen Einrichtung gemäß § 28 in regelmäßigen Abständen über 
diese Qualitätssicherung und berücksichtigt die Vorschläge der Gemeinsamen Einrich-
tung zur Weiterentwicklung der Qualitätssicherung. 

 

(5) Die vereinbarten Qualitätsindikatoren zur ärztlichen Qualitätssicherung nach Anlage 4 Teil 
1 (Qualitätssicherung) und deren Ergebnisse sind von den Vertragspartnern in der Regel 
jährlich zu veröffentlichen. 

 

§ 15  
Fortbildung der Ärzte  

 

(1) Die AOK BW und die KVBW informieren die teilnahmeberechtigten Ärzte über Ziele und 
Inhalte des DMP Diabetes mellitus Typ 1. Schulungen der teilnahmeberechtigten Ärzte nach 
§ 3 (Arztinformationsveranstaltung und/oder Arztmanual) dienen der Erreichung der  
vertraglich vereinbarten Versorgungsziele. Die Inhalte der Schulungen zielen auf die verein-
barten Managementkomponenten, insbesondere bezüglich der sektorübergreifenden  
Zusammenarbeit und der Einschreibekriterien nach Ziffer 3 der Anlage 7 der DMP-A-RL 
ab. Die Vertragspartner definieren zudem bedarfsorientiert Anforderungen an die für die 
DMP relevante regelmäßige Fortbildung teilnahmeberechtigter Leistungserbringer. 
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(2) Die teilnahmeberechtigten Ärzte bestätigen den Erhalt und die Kenntnisnahme der Informa-
tionen auf ihrer Teilnahmeerklärung gemäß § 7. 

 

(3) Die im Rahmen der Strukturqualität geforderten Fortbildungsmaßnahmen finden im  
Rahmen der allgemeinen ärztlichen Fortbildungsveranstaltungen statt und sind gegenüber 
der KVBW nachzuweisen. 

 

(4) Die Vertragspartner definieren nach Beratung in der Gemeinsamen Einrichtung nach § 27 
dieser Vereinbarung bedarfsorientiert Anforderungen an die für die DMP relevante, regel-
mäßige Fortbildung teilnahmeberechtigter Ärzte. 
 

(5) Die Maßnahmen nach Absatz 1 bis 4 erfolgen gemäß den Inhalten der jeweils gültigen  
Fassung der DMP-A-RL. 

 

§ 16 
Vertragsmaßnahmen 

(1) Die Vertragspartner verpflichten sich, ihnen bekannt gewordene Vertragsverstöße der 
DMP-verantwortlichen Ärzte der Gemeinsamen Einrichtung zu melden.  
 

(2) Verletzen die teilnehmenden Leistungserbringer die sich aus dieser Vereinbarung ergeben-
den Verpflichtungen, erfolgen im Einzelfall die nachstehenden Maßnahmen: 
 

1. keine Vergütung für unvollständige, unplausible oder nicht fristgerecht übermittelte Do-
kumentationen gemäß Anlage 2 i.V.m. Anlage 8 der DMP-A-RL, 

2. Aufforderung durch die KVBW zur Einhaltung der vertraglichen Verpflichtungen, ggf. 
Angebot eines Beratungsgespräches durch die KVBW (z.B. bei fortgesetzter nicht frist-
gerechter bzw. keiner Übersendung der Dokumentationen gemäß Anlage 2 i.V.m. Anla-
ge 8 der DMP-A-RL), 

3. bei weiteren nachgewiesenen Verletzungen der sich aus dieser Vereinbarung ergeben-
den Verpflichtungen, auf begründeten Antrag eines Vertragspartners, Widerruf der 
Teilnahmegenehmigung des Arztes durch die KVBW (Ausschluss).  

 

 

Abschnitt V 
Teilnahme und Einschreibung der Versicherten 

 
§ 17 

Teilnahmevoraussetzungen 

 
(1) Versicherte gemäß § 2 können auf freiwilliger Basis an der Versorgung gemäß diesem  

Vereinbarung teilnehmen, sofern die nachfolgenden Einschreibekriterien gemäß Ziffer 3 der 
Anlage 7 der DMP-A-RL erfüllt sind: 
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1. Die Diagnose Diabetes mellitus Typ 1 ist gemäß Ziffer 1.2 der Anlage 7 der DMP-A-RL 
gesichert. 

2. Der Versicherte erteilt einmalig die schriftliche Einwilligung in die Teilnahme und die 
damit verbundene Erhebung, Verarbeitung und Nutzung seiner Daten auf der Teilnah-
me- und Einwilligungserklärung. 

3. Der Versicherte erhält umfassende, auch schriftliche Informationen  

-  über die Programminhalte,  

-  über die mit der Teilnahme verbundene Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
seiner Daten, insbesondere darüber, dass Befunddaten an die AOK BW über-
mittelt werden und von ihr im Rahmen des strukturierten Behandlungspro-
gramms verarbeitet und genutzt werden können, und dass in den Fällen des § 28f 
Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 RSAV die Daten zur Pseudonymisierung des Versicherten-
bezugs einer Arbeitsgemeinschaft oder von dieser beauftragten Dritten übermit-
telt werden können, 

-  über die Aufgabenverteilung und Versorgungsziele,  

-  die Freiwilligkeit seiner Teilnahme,  

-  die Möglichkeit des Widerrufs seiner Einwilligung,  

-  über seine Mitwirkungspflichten sowie 

-  darüber, wann eine fehlende Mitwirkung das Ende der Teilnahme an dem Pro-
gramm zur Folge hat.  

4. Der Versicherte kann in Hinblick auf die in Ziffer 1.3.1 der Anlage 7 der DMP-A-RL ge-
nannten Therapieziele von der Einschreibung profitieren und aktiv an der Umsetzung 
mitwirken. 

5. Bei dem Versicherten wurde eine Insulintherapie gemäß Ziffer 1.3.4 der Anlage 7 der 
DMP-A-RL eingeleitet bzw. die Insulintherapie wird bereits durchgeführt. 
 

(2) Die Teilnahme schränkt nicht die Regelungen der freien Arztwahl (§ 76 SGB V) ein. 
 

(3) Patientinnen mit Schwangerschaftsdiabetes (Gestationsdiabetes) können nicht an diesem 
DMP teilnehmen. 
 

(4) Wenn der Versicherte an mehreren in der RSAV, der DMP-A-RL sowie der DMP-RL  
genannten Erkrankungen leidet, kann er bei Erfüllung der Einschreibekriterien an den  
verschiedenen strukturierten Behandlungsprogrammen teilnehmen. 

 

§ 18 
Information und Einschreibung 

 
(1) Die AOK BW informiert ihre Versicherten entsprechend § 28 d Absatz 1 Nr. 3 RSAV in 

geeigneter Weise, insbesondere durch eine Patienteninformation über das DMP. Der Versi-
cherte bestätigt den Erhalt und die Kenntnisnahme der Informationen auf der Teilnahmeer-
klärung. 
 

(2) DMP-verantwortliche Ärzte, die gemäß § 3 teilnehmen, informieren entsprechend § 3  
Absatz 1 der DMP-A-RL diejenigen ihrer Patienten, die nach § 17 Absatz 1 teilnehmen kön-
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nen; der DMP-verantwortliche Arzt kann dabei auf die Möglichkeit der Einschreibung bei 
der AOK BW nach Absatz 6 verweisen. Die Versicherten können sich mit der Teilnahme- 
und Einwilligungserklärung gemäß § 19 bei einem DMP-verantwortlichen Arzt einschreiben.  
 

(3) Für die Einschreibung des Versicherten in das DMP sind neben der unterschriebenen Teil-
nahme- und Einwilligungserklärung gemäß § 19 folgende Unterlagen notwendig: 

 

- die vollständigen Daten der Erstdokumentation gemäß der Anlagen 6a und 6b (Doku-
mentationsdaten) i.V.m. Anlagen 2 und 8 der DMP-A-RL durch den behandelnden DMP-
verantwortlichen Arzt,  

- auf der Teilnahme- und Einwilligungserklärung die schriftliche Bestätigung, dass für den 
vorgenannten Versicherten die Diagnose entsprechend der Erstdokumentation gesichert 
ist und die weiteren Einschreibekriterien überprüft sind. Insbesondere erklärt der DMP-
verantwortliche Arzt, dass er geprüft hat, ob sein Patient grundsätzlich zur aktiven  
Mitwirkung und Teilnahme an Schulungen bereit ist. 
 

(4) Mit der Einschreibung in das DMP wählt der Versicherte seinen DMP-verantwortlichen Arzt. 
Die Einschreibung wird nur wirksam, wenn der gewählte DMP-verantwortliche Arzt nach 
§ 3 an dem Vertrag teilnimmt und die Teilnahme- und Einwilligungserklärung des Versicher-
ten sowie die vollständige Erstdokumentation gemäß Anlage 2 i.V.m. Anlage 8 der DMP-A-
RL an die Datenstelle nach § 26 weiterleitet. Die AOK BW stellt sicher, dass der Versicher-
te sich nicht bei mehreren DMP-verantwortlichen Ärzten für das DMP Diabetes mellitus 
Typ 1 einschreibt.  
 

(5) Der Versicherte kann sich auch bei der AOK BW in das DMP einschreiben. In diesem Fall 
wird der Versicherte nach der Unterzeichnung der Teilnahme- und Einwilligungserklärung 
von der AOK BW an seinen behandelnden DMP-verantwortlichen Arzt verwiesen, damit die 
weiteren Einschreibeunterlagen nach Absatz 3 erstellt und weitergeleitet werden. 
 

(6) Nachdem der AOK BW alle Unterlagen entsprechend Absatz 3 vorliegen, bestätigt sie dem 
Versicherten und dem DMP-verantwortlichen Arzt schriftlich die Teilnahme des Versicher-
ten an dem DMP unter Angabe des Eintrittsdatums. 

 

§ 19 
Teilnahme- und Einwilligungserklärung 

 

Nach umfassender Information über das DMP entsprechend § 3 Absatz 1 der DMP-A-RL und die 
damit verbundene Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung erklärt sich der Versicherte auf 
der Teilnahme- und Einwilligungserklärung gemäß Anlage 5 zur Teilnahme an dem DMP bereit 
und willigt einmalig schriftlich in die damit verbundene Erhebung, Verarbeitung und Nutzung  
seiner Daten ein. Bei Versicherten bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres wird die Erklärung 
durch den gesetzlichen Vertreter abgegeben. 
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§ 20 
Beginn und Ende der Teilnahme 

 
(1) Die Teilnahme des Versicherten am DMP beginnt, vorbehaltlich der schriftlichen Bestäti-

gung durch die AOK BW gemäß § 18 Absatz 7 mit dem Tag, an dem das letzte Dokument 
entsprechend § 18 Absatz 3 erstellt wurde.  
 

(2) Der Versicherte kann seine Teilnahme jederzeit gegenüber der  AOK BW kündigen. Sofern 
er keinen späteren Termin für sein Ausscheiden bestimmt, scheidet er mit dem Tag des 
Zugangs der Kündigungserklärung bei der AOK BW aus dem DMP aus. 
 

(3) Die Teilnahme des Versicherten am DMP Diabetes mellitus Typ 1 endet mit dem Tag 

 

- der Aufhebung bzw. des Wegfalls der Zulassung nach § 137g Absatz 3 SGB V 

- des Zugangs des Widerrufs bei der zuständigen Krankenkasse bei Widerruf der Einwilli-
gungserklärung 

- des Kassenwechsels (Ausnahme: Liegt eine Unterbrechung der Zugehörigkeit des Versi-
cherten zu einer Krankenkasse vor, die sich über nicht mehr als sechs Monate erstreckt, 
kann seine Teilnahme am Programm aufgrund einer Folgedokumentation nach Anlage 2 
i.V.m. Anlage 8 der DMP-A-RL fortgesetzt werden. Während der Unterbrechungszeit 
gilt § 28d Absatz 2 Nr. 2 RSAV entsprechend) 

- der letzten gültigen Dokumentation bei Wegfall der Einschreibe-/ Teilnahmevorausset-
zungen gemäß § 28d Absatz 2 Nr. 2 RSAV,  

- weil der Versicherte die Voraussetzungen für eine Einschreibung nicht mehr 
erfüllt,  

- er innerhalb von zwölf Monaten zwei der veranlassten Schulungen ohne 
plausible Begründung nicht wahrgenommen hat  

- oder wenn zwei aufeinanderfolgende der quartalsbezogen zu erstellenden 
Dokumentationen nach Anlage 2 i.V.m. Anlage 8 der DMP-A-RL nicht inner-
halb von sechs Wochen nach Ablauf der in § 28f Absatz 2 Satz 1 Nr. 1a 
RSAV genannten Frist vollständig und plausibel übermittelt worden sind. 

 
(4)  Die AOK BW informiert den Versicherten und den koordinierenden DMP-

verantwortlichen Arzt und die Datenstelleannahme– und -verarbeitungsstelle gemäß § 26 
unverzüglich schriftlich über das Ausscheiden des Versicherten aus dem DMP. 

 

§ 21 
Wechsel des DMP-verantwortlichen Arztes 

 

Es steht dem Versicherten frei, seinen DMP-verantwortlichen Arzt nach § 3 zu wechseln. Der 
neu gewählte DMP-verantwortliche Arzt erstellt die Folgedokumentation entsprechend Anlage 2 
i.V.m. Anlage 8 der DMP-A-RL und sendet diese innerhalb der in § 4 Nr. 3 genannten Fristen an 
die Datenstelle gemäß § 26. Die vorgenannte Regelung gilt entsprechend bei Ausscheiden eines 
DMP-verantwortlichen Arztes. 

 

Seite 18 von 27 der Vereinbarung DMP DM1 AOK 



 

§ 22 
Versichertenverzeichnis 

 

Die AOK BW übermittelt der KVBW bei Bedarf in elektronischer Form eine Liste mit den 
Krankenversichertennummern für die gemäß § 17 eingeschriebenen Versicherten zu Abrech-
nungszwecken.  
 

 

Abschnitt VI 
Schulung 

 
§ 23 

Versichertenschulung 

 

(1) Die AOK BW informiert anhand der Anlage 8 (Patienteninformation) ihre Versicherten im 
Sinne der Ziffer 3 der Anlage 7 der DMP-A-RL umfassend über Ziele und Inhalte des DMP 
sowie über die mit der Teilnahme verbundene Datenerhebung, Verarbeitung und Nutzung 
der Daten. Hierbei werden auch die vertraglich vereinbarten Versorgungsziele, Kooperati-
ons- und Überweisungsregeln, die zugrunde gelegten Versorgungsaufträge und die gelten-
den Therapieempfehlungen transparent dargestellt. 
 

(2) Jeder teilnehmende Versicherte erhält Zugang zu einem strukturierten, evaluierten, ziel-
gruppenspezifischen und publizierten Schulungsprogramm. Schulungen dienen der Befähi-
gung des Versicherten zur besseren Bewältigung des Krankheitsverlaufs und der Befähigung 
zu informierten Patientenentscheidungen. 
 

(3) Kinder und Jugendliche bzw. deren Betreuungspersonen erhalten gleichfalls Zugang zu  
einem strukturierten, zielgruppenspezifischen und publizierten Schulungs- und Behandlungs-
programm nach Anlage 3 (Strukturqualität Schulungsarzt/Schulungseinrichtung). Es verfolgt 
das Ziel, das eigenverantwortliche Krankheitsmanagement der Kinder und Jugendlichen und 
in besonderem Maße auch das ihrer Betreuungspersonen zu fördern und zu entwickeln. 
Der individuelle Schulungsstand des Versicherten bzw. der Betreuungsperson ist grundsätz-
lich zu berücksichtigen. 
 

(4) Zur Schulung berechtigt sind Ärzte, die gemäß der Anlage 3 (Strukturqualität Schulungs-
arzt/Schulungseinrichtung) hierzu befähigt sind. Die Überprüfung der Strukturqualität erfolgt 
entsprechend § 8. 
 

(5) In das Schulungsprogramm sind die strukturierten medizinischen Inhalte, insbesondere zur 
evidenzbasierten Arzneimitteltherapie gemäß § 12 einzubeziehen. 
 

(6) Im Rahmen dieses DMP werden ausschließlich die in Anlage 3 (Strukturqualität Schulungs-
arzt/Schulungseinrichtung) genannten Schulungsprogramme eingesetzt. Diese Schulungspro-
gramme sind ausnahmslos DMP-A-RL-konform und vom BVA akkreditiert. Dabei wird in 
den Schulungsprogrammen auf Inhalte, die der DMP-A-RL widersprechen, verzichtet. 
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Abschnitt VII 
Arbeitsgemeinschaft/Datenstelle/Gemeinsame Einrichtung 

 

§ 24 
Bildung einer Arbeitsgemeinschaft 

 
Die Partner dieser Vereinbarung erweitern die Aufgaben der bereits bestehenden Arbeitsge-
meinschaft nach § 219 SGB V. Das Nähere wird in einer gesonderten Vereinbarung geregelt.  

 

§ 25 
Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft 

 
(1) Die Arbeitsgemeinschaft hat entsprechend § 28f Absatz 2 Nr. 1 RSAV die Aufgaben, den bei 

ihr eingehenden Datensatz gemäß Anlage 2 i.V.m. Anlage 8 der DMP-A-RL zu pseudonymi-
sieren und ihn an die KVBW und die nach § 27 gebildete Gemeinsame Einrichtung nur für 
die Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben im Rahmen der Qualitätssicherung gemäß Anlage 4 
weiterzuleiten. 
 

(2) Die Arbeitsgemeinschaft beauftragt unter Beachtung des § 80 SGB X die Datenstelle gemäß 
§ 26 mit der Durchführung der in Absatz 1 beschriebenen Aufgaben. Ihrer Verantwortung 
für die ordnungsgemäße Erledigung der Aufgaben kommt sie durch Ausübung von vertraglich 
gesicherten Kontroll- und Weisungsrechten nach. 

 

§ 26 
Datenstelle 

 

(1) Die Vertragspartner verständigen sich über eine Datenstelle. 

 

(2) Die Arbeitsgemeinschaft nach § 24 beauftragt die Datenstelle zur: 
 

1. Entgegennahme, Erfassung und Prüfung auf Plausibilität der Dokumentationsdaten ge-
mäß Anlage 2 i.V.m. Anlage 8 DMP-A-RL, 

2. Nachforderung unvollständiger oder unplausibler Angaben, 

3. Pseudonymisierung des Versichertenbezugs der Dokumentationsdaten gemäß Anlage 2 
i.V.m. Anlage 8 DMP-A-RL, 

4. Weiterleitung der Dokumentationsdaten gemäß Anlage 2 i.V.m. Anlage 8 DMP-A-RL 
mit Arztbezug und pseudonymisiertem Versichertenbezug an die Gemeinsame Einrich-
tung nach § 27 und die KVBW. 
 

(3) Die AOK BW beauftragt die Datenstelle mit folgenden Aufgaben: 
 

1. Entgegennahme, Erfassung und Prüfung auf Vollständigkeit sowie Plausibilität der Do-
kumentationsdaten gemäß Anlage 2 i.V.m. Anlage 8 DMP-A-RL, 
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2. Nachforderung unvollständiger oder unplausibler Angaben, 

3. Weiterleitung der Dokumentationsdaten gemäß Anlage 2.V.m. Anlage 8 DMP-A-RL 
unmittelbar an AOK BW, 

4. Entgegennahme, Verarbeitung und Archivierung der Teilnahme- und Einwilligungserklä-
rung der Versicherten sowie die Weiterleitung der daraus erstellten Datensätze unmit-
telbar an die AOK BW. 
 

(4) Der DMP-verantwortliche Arzt beauftragt die Datenstelle mit folgenden Aufgaben: 
 

1. Überprüfung der von ihm erstellten Dokumentationen auf Vollständigkeit und  
Plausibilität, 

2. Weiterleitung der Dokumentationsdaten gemäß Anlage 2 i.V.m. Anlage 8 der DMP-A-
RL an die entsprechenden Stellen.  

 

(5) Zur Erfüllung der in Absatz 4 genannten Aufgaben genehmigt der DMP-verantwortliche Arzt 
mit seiner Unterschrift auf dem Antrag nach § 7 die mit der Datenstelle geschlossenen  
Verträge. 
 

(6) Das Nähere zu den Absätzen 2 und 3 wird mit der Datenstelle in gesonderten Verträgen 
nach § 80 SGB X geregelt. Die Partner dieser Vereinbarung verständigen sich darauf, dass 
die Gemeinsame Einrichtung die Datenstelle zu einem späteren Zeitpunkt mit noch zu  
bestimmenden Aufgaben der Datenaufbereitung beauftragen kann. Wird eine entsprechende 
Beauftragung vorgenommen, ist der hierzu nach § 80 SGB X erforderliche Vertrag dem 
BVA unverzüglich zu übermitteln. 

 

§ 27 
Bildung einer Gemeinsamen Einrichtung 

 

Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft erweitern die Aufgaben der bereits bestehenden  
Gemeinsamen Einrichtung im Sinne des § 28 f Absatz 2 Nr. 1c der RSAV zur Erfüllung der dort 
genannten Aufgaben. Das Nähere wird in einer gesonderten Vereinbarung geregelt. 

 

§ 28 
Aufgaben der Gemeinsamen Einrichtung 

 

(1) Die Gemeinsame Einrichtung hat die Aufgabe, auf Basis der ihr übermittelten Dokumentati-
onsdaten die Qualitätssicherung gemäß Anlage 4 durchzuführen. Dies umfasst insbesondere: 
 

1. die Aufbereitung der Dokumentationsdaten nach Anlage 2 i.V.m. Anlage 8 der DMP-A-
RL in einer für die Verlaufsbetrachtung des Programms geeigneten Form; 

2. die regelmäßige Evaluation der Umsetzung der Vereinbarung anhand der nach Nr. 1 auf-
bereiteten Daten insbesondere unter der Fragestellung, ob 

- die Dokumentationsqualität ausreichend ist, 
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- die Anforderungen an die Behandlung von den Ärzten beachtet werden, 

- die aktive Teilnahme der Versicherten ausreicht; 

3. die Entgegennahme der regelmäßigen Berichte der KVBW über die Ergebnisse der arzt-
bezogenen Qualitätssicherung gemäß § 14 Absatz 4 sowie der AOK BW über die Ergeb-
nisse der versichertenbezogenen Erinnerungsmaßnahmen gemäß § 14 Absatz 3 in pseu-
donymisierter summarischer Darstellung 

4. die Pseudonymisierung des Arztbezugs und Übermittlung der Daten zur Evaluation nach 
§ 137f Absatz 4 Satz 1 SGB V i.V.m. § 6 DMP-A-RL, 

5. die Formulierung von Vorschlägen zur Weiterentwicklung der Erinnerungs- und Quali-
tätssicherungsmaßnahmen. 
 

(2) Darüber hinaus obliegt der Gemeinsamen Einrichtung die Beschlussfassung zur Verwendung 
von bewerteten Leistungsdaten der AOK BW ohne Versichertenbezug für weitere Auswer-
tungen, insbesondere zu individuellen medizinischen Auffälligkeiten. Die AOK BW stellt die 
hierzu erforderlichen Daten, soweit verfügbar, bereit.  
 

(3) Die Partner der Gemeinsamen Einrichtung stimmen schriftliche Unterlagen 

 

1. zur Information der Versicherten nach §§ 18 Absatz 1; 23 Absatz 1 und 30 Absatz 1  
Nr. 3, 

2. für Erinnerungsmaßnahmen nach § 14 Absatz 3, 

3. zur Information der Ärzte nach § 15 Absatz 1 

 

zu dieser Vereinbarung ab.  

 

 

Abschnitt VIII 
Datenfluss und Datenverwendung 

 

§ 29 
Erst- und Folgedokumentationen  

 

(1) Die im Programm am Ort der Leistungserbringung auf elektronischem Weg zu erfassenden 
und zu übermittelnden Dokumentationen umfassen nur die in der Anlage 2 i.V.m. Anlage 8 
DMP-A-RL aufgeführten Angaben und werden nur für die Behandlung, die Festlegung der 
Qualitätsziele und -maßnahmen und deren Durchführung, die Überprüfung der Einschrei-
bung, die Schulung der Versicherten und Leistungserbringer und die Evaluation genutzt. Die 
allgemeine ärztliche Dokumentations- und Aufzeichnungspflicht bleibt davon unberührt.  

(2) Der DMP-verantwortliche Arzt legt, unter Beachtung der Anlage 11 (Empfehlung zur  
Dokumentationsfrequenz), in seinen Dokumentationen nach Anlage 2 i.V.m. Anlage 8 DMP-
A-RL unter Berücksichtigung der Ausprägung des Diabetes mellitus Typ 1 fest, welches  
Dokumentationsintervall (pro Quartal/jedes zweite Quartal) für den jeweilig eingeschriebe-
nen Versicherten maßgeblich ist. 
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§ 30 
Datenverwendung 

 

(1) Die nach § 26 Absatz 3 an die AOK BW weitergeleiteten versichertenbezogenen Datens-
ätze gemäß Anlage 2 i.V.m. Anlage 8 der DMP-A-RL werden von der AOK BW nur für 
folgende Zwecke genutzt: 
 

a. Schriftliche Information von Versicherten nach §§ 18 Absatz 1 und 23 Absatz 1, 

b. schriftliche Information von Versicherten nach § 14 Absatz 3 zur Erinnerung an die 
Wahrnehmung notwendiger Termine bei Ausbleiben der Folgedokumentation, 

c. ergänzende Information der Versicherten über die Krankheit und deren Zusammen-
hänge und Folgen sowie für Beratungs- und Schulungsangebote gemäß Absatz 2, 

d. Beendigung der Teilnahme gemäß § 28d Absatz 2 Nr. 2 der RSAV. 
 

(2) Die Maßnahmen nach Absatz 1 erfolgen unter Beachtung folgender Regelungen: 
 

a. Maßnahmen der AOK BW ohne Benehmensherstellung mit dem DMP-
verantwortlichen Arzt: 

1. allgemeine Information (Broschüren) über Diabetes mellitus bzw. Begleiterkrankun-
gen 

2. Gesundheitsangebote der AOK BW (z.B. zu Ernährung und Bewegung, sowie  
Raucherentwöhnung) 

3. Beendigung der Teilnahme gemäß § 28d Absatz 2 Nr. 2 der RSAV 

4. Erinnerung an einen Arztbesuch 

b. Maßnahmen der AOK BW im Benehmen mit dem DMP-verantwortlichen Arzt 

1. Angebot einer Patientenschulung oder (modularer) Nachschulung, z.B. Diabetes 
mellitus oder Hypertonie 

2. Erstellung eines Rehabilitationsplanes nach dem SGB IX 

3. Angebot einer individuellen Beratung über weitere Leistungen der AOK BW unter 
Berücksichtigung des häuslichen Umfelds 

4. Angebote zur psychosozialen Betreuung  
 

(3) Die Regelungen zur Datenverwendung gelten unbeschadet einer möglichen Beendigung 
des DMP bis zum Ende der in § 32 genannten Aufbewahrungsfrist 
 

(4) Der teilnehmende Versicherte wird durch das Aushändigen eines Ausdrucks über die 
übermittelten Dokumentationsdaten unterrichtet. 
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§ 31  
Datenzugang  

 
Zugang zu den an die Arbeitsgemeinschaft oder, Datenstelle übermittelten personenbezogenen 
oder personenbeziehbaren Daten haben nur Personen, die Aufgaben innerhalb dieses  
Programms wahrnehmen und hierfür besonders geschult sind. Die datenschutzrechtlichen Best-
immungen sind zu beachten. Gleiches gilt für den Zugang zu den an die Gemeinsame Einrichtung, 
die KVBW und an die AOK BW übermittelten personenbezogenen oder personenbeziehbaren 
Daten. 

 

§ 32 
Datenaufbewahrung und -löschung 

Die im Rahmen des DMP übermittelten personenbezogenen oder personenbeziehbaren Datens-
ätze der Dokumentationen gemäß Anlage 2 i.V.m. Anlage 8 der DMP-A-RL werden von der  
Datenstelle 15 Jahre archiviert, beginnend mit dem auf das Berichtsjahr folgenden Kalenderjahr 
und nach Ablauf dieser Frist unverzüglich, spätestens aber innerhalb eines Zeitraums von sechs 
Monaten vernichtet. Gleiches gilt für Daten, die an die Gemeinsame Einrichtung, die KVBW und 
die AOK BW übermittelt werden. Unberührt bleibt die Verpflichtung zur Datenlöschung bei 
Beendigung der Vereinbarung. 
 

 

Abschnitt IX 

Evaluation 

 

§ 33 

Evaluation 

 
Die Evaluation nach § 137f Absatz 4 Satz 1 SGB V, wird für den Zeitraum der Zulassung des 
Programms sichergestellt und erfolgt unter Beachtung der jeweils gültigen  Regelungen der 
DMP-A-RL. Die zur Evaluation erforderlichen Daten werden dem externen evaluierenden 
Institut von den AOK BW (bzw. einem von ihnen beauftragten Dritten) sowie von der Ge-
meinsamen Einrichtung der Arbeitsgemeinschaft in pseudonymisierter Form zur Verfügung 
gestellt. 

 

 

Abschnitt X 
 Vergütung und Abrechnung 

 

§ 34 
Ärztliche Leistungen und Sondervergütung 

 

Die Vergütung und Abrechnung von ärztlichen Leistungen sowie weiterer im Zusammenhang 
mit dem DMP stehender Leistungen und Kosten werden in einer gesonderten Vereinbarung  
geregelt. 
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Abschnitt XI 
Sonstige Bestimmungen 

 
§ 35 

Weitere Aufgaben und Verpflichtungen  

 

(1) Die Datenübermittlung gem. § 295 Absatz 2 Satz 3 SGB V erfolgt gemäß den dazu getroffe-
nen Regelungen des zwischen dem GKV-Spitzenverband und der Kassenärztlichen Bundes-
vereinigung abgeschlossenen Vertrages über den Datenaustausch auf Datenträgern in der 
jeweils gültigen Fassung. 
 

(2) Die für Prüfzwecke im Rahmen des Risikostrukturausgleichs ggf. angeforderten Unterlagen 
werden von den Vertragspartnern zur Verfügung gestellt. 

 
§ 36 

Haftung 
 

Eine Haftung der KVBW für etwaige der AOK BW im Rahmen des Risikostrukturausgleichs  
entstehende Nachteile ist ausgeschlossen. 

 

§ 37 
Laufzeit und Kündigung 

 

(1) Diese Vereinbarung tritt am 01.07.2015 in Kraft und ersetzt die Vereinbarung vom 
01.10.2013. Ein erneuter Antrag der Ärzte auf Genehmigung zur Teilnahme/Mitwirkung 
bzw. eine erneute Einschreibung der Versicherten ist nicht notwendig. Die Vereinbarung 
kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalendervierteljahres gekündigt 
werden. 
 

(2) Die Vertragspartner sind sich darüber einig, dass erforderliche Vertragsänderungen oder 
Anpassungen des DMP, die infolge einer nachfolgenden Änderung der RSAV, von DMP-
Richtlinien des G-BA nach § 137f Absatz 2 SGB V oder aufgrund sonstiger gesetzlicher,  
vertraglicher oder behördlicher Maßnahmen bedingt sind, unverzüglich bzw. innerhalb der 
vorgegeben Fristen oder zu den vorgegebenen Stichtagen entsprechend § 137g Absatz 2 
SGB V vorgenommen werden. 
 

(3) Bei einer Wiederzulassung gelten die im Rahmen der ersten Akkreditierung abgegebenen 
Erklärungen ebenfalls weiter. Ein erneuter Antrag der Ärzte auf Genehmigung zur Teilnah-
me/Mitwirkung bzw. eine erneute Einschreibung der Versicherten ist nicht notwendig. 
 

(4) Bei wichtigem Grund, insbesondere bei Wegfall oder Änderung der RSA-Anbindung der 
DMP oder bei Aufhebung bzw. Wegfall der Zulassung des Programms durch das BVA kann 
die Vereinbarung von jedem Vertragspartner mit einer Frist von zwei Wochen zum  
Monatsende gekündigt werden. Die Vertragspartner prüfen, ob eine Anschlussregelung  
getroffen werden kann. 
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§ 38 

Salvatorische Klausel 

Sollten Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, bleibt diese Vereinba-
rung im Übrigen dennoch gültig, es sei denn, die unwirksame Bestimmung war für eine Vertrags-
partei derart wesentlich, dass ihr ein Festhalten an der Vereinbarung nicht zugemutet werden 
kann. In allen anderen Fällen werden die Vertragsparteien die unwirksame Bestimmung durch 
Regelungen ersetzen, die dem ursprünglichen Regelungsziel unter Beachtung der arztrechtlichen 
Vorgaben am nächsten kommt.  
 
Erweist sich diese Vereinbarung als lückenhaft, sind die Parteien verpflichtet, sie unter Beachtung 
der erkennbaren wirtschaftlichen Zielsetzung und der arztrechtlichen Vorgaben zu ergänzen. 
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Übersicht Anlagen 

 

Anlage 1 a) Strukturqualität koordinierender Versorgungssektor 

b) Strukturqualität qualifizierter Arzt für die Betreuung von Kindern und Jugend-
lichen  

c) Strukturqualität mitwirkende Leistungserbringer 

Anlage 2 Versorgungsinhalte 

Anlage 3 Strukturqualität Schulungsarzt/Schulungseinrichtung 

Anlage 4 Qualitätssicherung 

Anlage 5  Teilnahme- und Einwilligungserklärung Versicherte 

Anlage 6  a) Dokumentations-Datensatz Anlage 2 DMP-A-RL 

 b) Dokumentations-Datensatz Anlage 8 DMP-A-RL 

Anlage 7 Datenschutzinformation (indikationsübergreifend)   

Anlage 8 Patienteninformation 
Anlage 9 a) Antrag des Arztes auf Genehmigung zur Teilnahme/Mitwirkung 
  b) – weggefallen - 

Anlage 10 Leistungserbringerverzeichnis  

Anlage 11 Empfehlung zur Dokumentationsfrequenz  
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- Anlage 1a - 
Strukturqualität koordinierender Versorgungssektor 

zu dem am 01.07.2015 in Kraft getretenen Vertrag zur Durchführung des Strukturierten  
Behandlungsprogramms nach § 137 f SGB V Diabetes mellitus Typ 1 zwischen der  

AOK Baden-Württemberg und der KV Baden-Württemberg  
 
 

Strukturvoraussetzungen koordinierender Versorgungssektor  
(diabetologisch besonders qualifizierte/r Ärztin/Arzt ) 

 

Die Langzeitbetreuung und Dokumentation des Patienten mit Diabetes mellitus Typ 1 soll durch 
einen diabetologisch besonders qualifizierten Arzt erfolgen1. 

Teilnahmeberechtigt für den koordinierenden Versorgungssektor gem. § 3 dieser Vereinbarung sind 
Ärzte, die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen sowie Ärzte in einer qualifizierten  
Einrichtung, die für die Erbringung dieser Leistung zugelassen oder ermächtigt sind. Die Vorausset-
zungen dieser Anlage sind – persönlich oder durch angestellte Ärzte – in jeder für das DMP gemelde-
ten Betriebsstätte zu erfüllen. 
 
Die apparativen Voraussetzungen müssen in jeder für DMP gemeldeten Betriebsstätte erfüllt sein.  

 

Voraussetzung Beschreibung/Zeitpunkt/Häufigkeit 

Fachliche Voraussetzungen 
des koordinierendes Arztes 
/ DMP-Arzt 

 

Ärzte, die 

- die Berechtigung zum Führen der Schwerpunktbezeichnung Endo-
krinologie und Diabetologie besitzen oder  

- die Anerkennung als Diabetologe DDG besitzen oder 

- das 80-stündige Curriculum der DDG und eine mindestens 2-
jährige internistische Weiterbildung mit mindestens einjähriger 
Tätigkeit in einer Diabetesklinik oder einer anerkannten Einrich-
tung2 nachweisen 

 
und 

- Behandlung von jährlich mindestens 25 Patienten mit Diabetes 
mellitus Typ 1; ferner Schulung von jährlich mindestens 10 Patien-
ten mit Diabetes mellitus Typ 1 in der eigenen Praxis bzw. i. R. ei-
nes Schulungsvereins.   

 
 
Bei Ärzten, die im Rahmen einer Neuzulassung von Praxen die gefor-
derte Zahl von 25 Patienten pro Jahr noch nicht erfüllen können, ge-
nügt zum Zeitpunkt der Antragstellung die Erklärung des Arztes, die 
Voraussetzungen innerhalb von 18 Monaten zu erfüllen. Andernfalls 
erlischt die Genehmigung automatisch. 
 

ferner: 
 
- Information durch das Arzt-Manual zu Beginn der Teilnahme 

 

- Teilnahme mindestens einmal jährlich an einer diabetesspezifi-

1 Anlage 7, Ziffer 1.8.1 der DMP-A-RL 
2 Einrichtungen gemäß DDG bzw. Einrichtungen mit Weiterbildungsbefugnis „Diabetologie“ der zuständigen Ärztekammer 
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- Anlage 1a - 
Strukturqualität koordinierender Versorgungssektor 

zu dem am 01.07.2015 in Kraft getretenen Vertrag zur Durchführung des Strukturierten  
Behandlungsprogramms nach § 137 f SGB V Diabetes mellitus Typ 1 zwischen der  

AOK Baden-Württemberg und der KV Baden-Württemberg  
 
 

Voraussetzung Beschreibung/Zeitpunkt/Häufigkeit 

schen zertifizierten Fortbildung 

- Teilnahme an einem diabetesspezifischem Qualitätszirkel 

 

Fachliche  
Voraussetzungen  
nicht-ärztliches Personal 

Qualifikation nicht-ärztliches Personal 

- Beschäftigung / Kooperation3 mit einer Diabetesberater/in DDG 
oder vergleichbaren Qualifikation in Vollzeit bzw. von mehreren 
Kräften mit mind. 20 Stunden/Woche in der Arztpraxis. 

Als vergleichbare Qualifikation gilt: 

- eine mindestens einjährige Weiterbildung im Bereich Diabetologie, 
die in mehreren zusammenhängenden Abschnitten absolviert wird,  

- dabei werden mindestens 480 Stunden theoretischer Unterricht 
und 1.000 Stunden praktischer Weiterbildung vermittelt. Hiervon 
sind 250 Stunden als praktische Anleitung bzw. Unterricht nachzu-
weisen. 

 
Die Voraussetzungen sind gegenüber der KVBW nachzuweisen.4  
  
- mindestens einmal jährliche Teilnahme des nicht-ärztlichen Fach-

personals an diabetesspezifischen Fortbildungen 
 
Beschäftigung / Kooperation3 mit: 
- einem/r Oecothrophologen/in oder Diätassistenten/in 
- einem/r medizinischen Fußpfleger/in bzw. Podologen 
 

Apparative Ausstattung der 
Praxen 

- Blutdruckmessung nach nationalen Qualitätsstandards5 

- 24 Stunden-Blutdruckmessung 

- In der Praxis vorzuhalten sind die kurzfristige Möglichkeit (ggf. 
auch i. R. einer Beauftragung) zur quantitativen qualitätsgesicher-
ten Bestimmung der Glukosekonzentration im venösen Plasma 
sowie zur quantitativen qualitätsgesicherten Bestimmung des 
HbA1c-Wertes6, 

3 Als Kooperation gilt bspw. die Zusammenarbeit mit selbstständig tätigen Personen welche die jeweilige, notwendige Quali-
fikation besitzen und regelmäßig in der Praxis anwesend sind. Dies kann durch eine vertragliche Einbindung geschehen. 
 
4 Für die bislang teilnahmeberechtigten Fachkräfte (Diabetesberater/innen) gilt ein Bestandsschutz. Weiterhin gilt für Fach-
kräfte, die am 01.07.2009 mit einer Ausbildung entsprechend den am 01.03.2004 geltenden Vorgaben bereits begonnen 
haben, dass diese nach Erfüllung des entsprechenden Ausbildungsumfangs berechtigt sind, Leistungen im Rahmen von DMP 
zu erbringen. Sie haben jedoch bis zum 01.07.2010 eine ergänzende Ausbildung gemäß den neuen Qualitätsanforderungen 
zu beginnen und diese spätestens drei Jahre nach Inkrafttreten der 20. RSA-ÄndV abzuschließen. 
 
5 Qualitätsstandards gemäß der Anlage 7 Ziffer 1.5.4.1 der DMP-Anforderungen-Richtlinie (DMP-A-RL) 
 
6 kann auch als Auftragsleistung vergeben werden. 
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- Anlage 1a - 
Strukturqualität koordinierender Versorgungssektor 

zu dem am 01.07.2015 in Kraft getretenen Vertrag zur Durchführung des Strukturierten  
Behandlungsprogramms nach § 137 f SGB V Diabetes mellitus Typ 1 zwischen der  

AOK Baden-Württemberg und der KV Baden-Württemberg  
 
 

Voraussetzung Beschreibung/Zeitpunkt/Häufigkeit 

- EKG 

- Sonographie8, Doppler- oder Duplexsonographie8 

- Möglichkeit zur Basisdiagnostik der Polyneuropathie  
(z. B. Stimmgabel, Reflexhammer, Monofilament) 

 

 
8 kann auch als Auftragsleistung vergeben werden. Fachliche Voraussetzungen gemäß der aktuell gültigen Qualitätssiche-
rungsvereinbarung zur Ultraschalldiagnostik gem. § 135 Abs. 2 SGB V 
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- Anlage 1b - 
Anlage Strukturqualität qualifizierter Arzt für die Betreuung von Kindern  

und Jugendlichen 

zu dem am 01.07.2015 in Kraft getretenen Vertrag zur Durchführung des Strukturierten 
Behandlungsprogramms nach § 137 f SGB V Diabetes mellitus Typ 1 zwischen der 

AOK Baden-Württemberg und der KV Baden-Württemberg  
 
 

Strukturvoraussetzungen koordinierender Versorgungssektor  
(diabetologisch qualifizierte/r Ärztin/Arzt/Einrichtung für die Betreuung von  

Kindern und Jugendlichen) 
 

Bei Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren erfolgt die Langzeitbetreuung obligatorisch, bei Jugend-
lichen unter 21 Jahren fakultativ durch einen diabetologisch besonders qualifizierten Pädiater.1 

Teilnahmeberechtigt sind Ärzte, die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen sowie Ärzte in 
einer qualifizierten Einrichtung, die für die Erbringung dieser Leistung zugelassen oder ermächtigt 
sind. Die Voraussetzungen dieser Anlage sind – persönlich oder durch angestellte Ärzte – in jeder für 
das DMP gemeldeten Betriebsstätte zu erfüllen. 
 
Die apparativen Voraussetzungen müssen in jeder für DMP gemeldeten Betriebsstätte erfüllt sein. 

 

Voraussetzung Beschreibung/Zeitpunkt/Häufigkeit 

Fachliche Voraussetzungen 
diabetologisch qualifizierter 
Arzt / Einrichtung für die 
Betreuung von Kindern und 
Jugendlichen 

 

Arzt für Kinderheilkunde, der  

- die Berechtigung zum Führen der Zusatzbezeichnung Diabeto-
logie besitzt oder  

- die Anerkennung als Diabetologe DDG oder 

- das 80-stündige Curriculum der DDG und eine mindestens 
einjährige Tätigkeit in einer Diabetesklinik oder –abteilung o-
der eine mindestens zweijährige Tätigkeit in einer Schwer-
punktpraxis, in der schwerpunktmäßig Kinder behandelt wur-
den, in abhängiger Beschäftigung nachweisen kann 

- und ausreichender Erfahrung in der Behandlung von Kindern 
und Jugendlichen mit Diabetes mellitus Typ 1 Behandlung von 
mindestens 15 Kindern und Jugendlichen mit Diabetes mellitus 
Typ 1 pro Jahr 

- Information durch das Arzt-Manual zu Beginn der Teilnahme 

- mindestens einmal jährlich Teilnahme an diabetes-spezifischen, 
von einer Landesärztekammer zertifizierter Fortbildungen 

- regelmäßige Teilnahme an diabetesspez. Qualitätszirkeln 

Fachliche Voraussetzungen 
nicht-ärztliches  
Personal 

Qualifikation nicht-ärztliches Personal  

- Beschäftigung / Kooperation mit mindestens einem/er Diabetesbe-
rater/in mit einer der DDG vergleichbaren Ausbildung.  

Als vergleichbare Qualifikation gilt: 

- Weiterbildung dauert mindestens 1 Jahr, ist in zusammenhän-

1 Anlage 7, Ziffer 1.8.1 DMP-A-RL; in begründeten Einzelfällen kann die Koordination durch einen in der Betreuung von 
Kindern und Jugendlichen diabetologisch besonders qualifizierten Arzt/Einrichtung erfolgen. 
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- Anlage 1b - 
Anlage Strukturqualität qualifizierter Arzt für die Betreuung von Kindern  

und Jugendlichen 

zu dem am 01.07.2015 in Kraft getretenen Vertrag zur Durchführung des Strukturierten 
Behandlungsprogramms nach § 137 f SGB V Diabetes mellitus Typ 1 zwischen der 

AOK Baden-Württemberg und der KV Baden-Württemberg  
 
 

Voraussetzung Beschreibung/Zeitpunkt/Häufigkeit 

genden Abschnitten konzipiert und  

- besteht aus mindestens 480 Stunden theoretischem Unterricht 
und 1.000 Stunden praktischer Weiterbildung, von denen 250 
Stunden als praktische Anleitung bzw. Unterricht nachzuweisen 
sind 

 
Die Voraussetzungen sind gegenüber der KVBW nachzuweisen.2 

- das nicht-ärztliche Personal ist mindestens einmal jährlich zu spezi-
fischen (insbesondere pädagogischen, psychosozialen und diabeto-
logischen ) Fragestellungen im Umgang mit Kindern und Jugendli-
chen, die an Diabetes erkrankt sind, zu schulen 

Beschäftigung / Kooperation mit: 

- einem/r Ökotrophologen/in oder Diätassistenten/in 

- Heil- oder sozialpädagogischen Fachkraft 

Apparative Ausstattung der 
Praxen 

- Blutdruckmessung nach nationalen Qualitätsstandards3 

- In der Praxis vorzuhalten sind die kurzfristige Möglichkeit (ggf. 
auch i. R. einer Beauftragung) zur quantitativen qualitätsgesicher-
ten Bestimmung der Glukosekonzentration im venösen Plasma 
sowie zur quantitativen qualitätsgesicherten Bestimmung des 
HbA1c-Wertes4, 

- Möglichkeit zur Basisdiagnostik der Polyneuropathie (z. B. Stimm-
gabel, Reflexhammer, Monofilament) 

 

2 Für die bislang teilnahmeberechtigten Fachkräfte (Diabetesberater/innen) gilt ein Bestandsschutz. Weiterhin gilt für Fach-
kräfte, die am 01.07.2009 mit einer Ausbildung entsprechend den am 01.03.2004 geltenden Vorgaben bereits begonnen 
haben, dass diese nach Erfüllung des entsprechenden Ausbildungsumfangs berechtigt sind, Leistungen im Rahmen von DMP 
zu erbringen. Sie haben jedoch bis zum 01.07.2010 eine ergänzende Ausbildung gemäß den neuen Qualitätsanforderungen 
zu beginnen und diese spätestens drei Jahre nach Inkrafttreten der 20. RSA-ÄndV abzuschließen. 
 
3 Qualitätsstandards gemäß den Empfehlungen in der Begründung zur Anlage 7 Ziffer 1.5.4.1 der DMP-A-RL 
 
4 kann auch als Auftragsleistung vergeben werden 
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zu dem am 01.07.2015 in Kraft getretenen Vertrag zur Durchführung des Strukturierten Behandlungsprogramms nach § 137 f SGB V  
Diabetes mellitus Typ 1 zwischen der AOK Baden-Württemberg und der KV Baden-Württemberg  

 
 

Strukturvoraussetzungen andere Leistungserbringer  
 

Leistungserbringer, zu denen bei entsprechender Indikation mit Auftragsleistung zu überweisen ist, sind Ärzte, die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen 
sowie Ärzte in einer qualifizierten Einrichtung, die für die Erbringung dieser Leistung zugelassen oder ermächtigt sind. Die Voraussetzungen dieser Anlage sind – 
persönlich oder durch angestellte Ärzte – in jeder Betriebsstätte zu erfüllen. Die apparativen Voraussetzungen müssen in jeder Betriebsstätte erfüllt sein. 
 
 

Leistungserbringer der zweiten Versor-
gungsstufe Voraussetzungen 

1.  
Diabetologisch qualifizierter Arzt/ Ärz-
tin 

zur Einleitung und Dauerbehandlung 
von Patienten mit Insulinpumpenthera-
pie 

entsprechend den fachlichen und strukturellen Voraussetzungen als DMP-verantwortlicher Arzt 

zusätzlich: 

ausreichende Erfahrung in der Betreuung von Patienten mit Diabetes mellitus Typ 1 und in der 
Neueinstellung von Insulinpumpen, mit Betreuung von min. 9 Patienten mit Insulinpumpen pro Jahr  
 

 zur Betreuung von schwangeren Typ-1 
Diabetikerinnen 

entsprechend den fachlichen und strukturellen Voraussetzungen als DMP-verantwortlicher Arzt 

zusätzlich: 

- Betreuung von mindestens 9 schwangeren Patientinnen in zwei Jahren (ambulant und/oder 
stationär) 

- Zusammenarbeit mit einem geburtshilflichen Zentrum mit angeschlossener Neonatologie 
- Zusammenarbeit mit dem behandelnden Gynäkologen 

 

 Eine auf die Behandlung des diabeti-
schen Fußes spezialisierte Einrich-
tung/Praxis 

entsprechend den fachlichen und strukturellen Voraussetzungen als DMP-verantwortlicher Arzt, 
mit ausreichender Erfahrung in der Behandlung des diabetischen Fußsyndroms 
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Leistungserbringer der zweiten Versor-
gungsstufe Voraussetzungen 

Zusammenarbeit / Kooperation mit folgenden Fachdisziplinen und -berufen (soweit nicht durch die 
eigene Fach- bzw. Facharztqualifikation abgedeckt), z.B. 

- Angiologie 

- Orthopädie 

- Gefäßchirurgie 

- Chirurgie  

- Mikrobiologie 

- Interventionelle Radiologie / Nuklearmediziner 

- Podologe 

- Orthopädie-Schuhmachermeister mit diabetesspezifischer Zusatzqualifikation  

- Stationäre Einrichtung mit Spezialisierung Diabetisches Fußsyndrom. 

In der Prozessqualität sind folgende Standards einzuhalten: 

- standardisierte Befunderhebung1 

- standardisierte Dokumentation des Behandlungsverlaufes2 

- mindestens einmal jährlich Teilnahme an einem Qualitätszirkel der in der Behandlung des 
diabetischen Fußes einbezogenen Leistungserbringer 

- Verbesserung der Stoffwechseleinstellung durch den Diabetologen 

 

1 mittels standardisiertem Fußerfassungsbogen z.B. der DDG. Die Dokumentation kann in Stichproben durch von der Gemeinsamen Einrichtung beauftragte Sachverständige überprüft werden.  
2 mittels standardisiertem Fußerfassungsbogen der DDG. Die Dokumentation kann in Stichproben durch von der Gemeinsamen Einrichtung beauftragte Sachverständige überprüft werden. 
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Leistungserbringer der zweiten Versor-
gungsstufe Voraussetzungen 

Notwendige (apparative) Ausstattung 

Möglichkeit zur Basisdiagnostik der peripheren Neuropathie (z. B. Stimmgabel, Reflexhammer, Mo-
nofilament) 

- Doppler- oder Duplexsonographie3 

- Behandlungsstuhl mit ausreichender Lichtquelle 
 
- Photodokumentation 

- Voraussetzungen für entsprechende hygienische Maßnahmen (z.B. geprüfter Sterilisator, OP-
Kleidung, Desinfektionsplan, Hygieneplan)  

- Entlastungsschuhe; orthopädische Orthesen, Unterarmstützen 

 

Fachliche Voraussetzungen nicht-ärztliches Personal: 

 
- geschultes medizinisches Assistenzpersonal insbesondere mit Kompetenz in lokaler Wundver-

sorgung/Wundmanagement 

- alle zwei Jahre Teilnahme des nicht-ärztlichen Fachpersonals an diabetesspezifischen Fortbil-
dungen 

- Beschäftigung/Kooperation mit mindestens eines/einer Diabetesberaters/Diabetesberaterin mit 
einer der DDG vergleichbaren Ausbildung 

Als vergleichbare Qualifikation gilt: 

- eine mindestens einjährige Weiterbildung im Bereich Diabetologie, die in mehreren zu-

3 kann auch als Auftragsleistung vergeben werden. Fachliche Voraussetzungen gemäß der aktuell gültigen Qualitätssicherungsvereinbarung zur Ultraschalldiagnostik gemäß § 135 Abs. 2 SGB V  

Seite 3 von 5 

                                                



- Anlage 1c - 
Strukturqualität mitwirkende Leistungserbringer 

zu dem am 01.07.2015 in Kraft getretenen Vertrag zur Durchführung des Strukturierten Behandlungsprogramms nach § 137 f SGB V  
Diabetes mellitus Typ 1 zwischen der AOK Baden-Württemberg und der KV Baden-Württemberg  

 
 

Leistungserbringer der zweiten Versor-
gungsstufe Voraussetzungen 

sammenhängenden Abschnitten absolviert wird,  

- dabei werden mindestens 480 Stunden theoretischer Unterricht und 1.000 Stunden prakti-
scher Weiterbildung vermittelt. Hiervon sind 250 Stunden als praktische Anleitung bzw. 
Unterricht nachzuweisen. 

2. Facharzt zur ophthalmologischen Un-
tersuchung 

Facharzt/-ärztin für Augenheilkunde 

 Nephrologisch qualifizierter Arzt Facharzt/-ärztin für Innere Medizin mit Schwerpunktbezeichnung Nephrologie oder Ärzte, die in 
einer Praxis mit einem Versorgungsauftrag gem. Anlage 9.1 BMVÄ tätig sind. 

 Psychotherapeutische Behandlung - Facharzt/-ärztin für Psychiatrie und Psychotherapie oder 

- Facharzt/-ärztin für psychosomatische Medizin und Psychotherapie oder 

- psychologische Psychotherapeuten oder 

- Facharzt/-ärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie oder 

- Fachärzte mit Zusatzbezeichnung Psychotherapie oder Psychoanalyse 

 In der Hypertoniebehandlung qualifi-
zierte Ärzte 

Facharzt/-ärztin für Innere Medizin und/oder Ärzte, die in einer Praxis mit einem Versorgungsauf-
trag gem. Anlage 9.1 BMVÄ tätig sind, mit ausreichender Erfahrung in der Behandlung von Patien-
ten mit Hypertonie 

apparative Mindestausstattung: 

EKG, Sonographie4, Doppler- oder Duplexsonographie5, 24-Stunden-Blutdruckmessung, Belas-
tungs-EKG6 

4 kann auch als Auftragsleistung vergeben werden. Fachliche Voraussetzungen gemäß der aktuell gültigen Qualitätssicherungsvereinbarung zur Ultraschalldiagnostik gemäß § 135 Abs. 2 SGB V 
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Leistungserbringer der zweiten Versor-
gungsstufe Voraussetzungen 

 Psychosoz. Betreuung niederschwellige Beratungsangebote durch die Krankenkasse 

 

5 kann auch als Auftragsleistung vergeben werden. Fachliche Voraussetzungen gemäß der aktuell gültigen Qualitätssicherungsvereinbarung zur Ultraschalldiagnostik gemäß § 135 Abs. 2 SGB V 
6 es gelten die Voraussetzungen der Leitlinien zur Ergometrie von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie 
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- Anlage 2 - 
Versorgungsinhalte Diabetes mellitus Typ 1 

zu dem am 01.07.2015 in Kraft getretenen Vertrag zur Durchführung des Strukturierten  
Behandlungsprogramms nach § 137 f SGB V Diabetes mellitus Typ 1 zwischen der  

Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg und der AOK Baden-Württemberg 
 
 

Anlage 7 der DMP-A-RL „Anforderungen an strukturierte Behandlungsprogramme für Patientinnen 
und Patienten mit Diabetes mellitus Typ 1“. 
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Patientenschulungen und Strukturvoraussetzungen  
Schulungsarzt/Schulungseinrichtung 

 
 
 

Patientenschulungen nach § 23 

Im Rahmen des vorstehenden Vertrages sind nachstehende Behandlungs- und Schulungsprogramme 
zielgruppenspezifisch durchzuführen: 

 

1. Versicherte mit Diabetes mellitus Typ 1 und intensivierter Insulintherapie 

1.1. Behandlungs- und Schulungsprogramm für intensivierte Insulintherapie bzw. Diabetes 
Teaching and Treatment Program (DTTP) 
 
Publikationen: 

(a) Pieber TR, Brunner GA et al. Diabetes Care Vol. 18, No.5 May 1995  

(b) Mühlhauser, I., Bruckner, I., Berger-M., Chetney-V., Jörgens-V., Ionescu-Tirgiviste-C., 
Schloz-V., Mincu-I.: Evaluation of an intensified insulin treatment and teaching pro-
gramme as routine management of type 1 (insulin-dependent) diabetes. 1987 Diabe-
tologica 30: 681-690. 

 

1.2. LINDA-Diabetes-Selbstmanagementschulung 
 
Publikationen: 

Krakow D., Feulner-Krakow G., Giese M., Osterbrink B., (2004), Evaluation der LINDA-
Diabetes-Selbstmanagementschulung, Diabetes und Stoffwechsel S. 77-89 

 

2. Versicherte mit Diabetes mellitus Typ 1 und essentieller Hypertonie 

2.1. Das strukturierte Hypertonie-Behandlungs- und Schulungsprogramm (HBSP)  
 

Publikationen: 

(a) Heise-T, Jennen-E, Sawicki-P. ZaeFQ 95: 349-355  

(b) Sawicki-PT, Mühlhauser-I,Didjureit-U et al. Mortality and morbidity in treated hyper-
tensive type 2 diabetic patients with micro- or macro proteinuria. Diabetic Medicine 
1995; 12: 893-898. 
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2.2. Behandlungs - und Schulungsprogramm für Patienten mit Hypertonie 
 
Publikationen: 

Grüßer-M, Hartmann-P, Schlottmann-N, Sawicki-P, Jörgens-V. Structured patient education 
for out out-patients with hypertension: a model project in Germany. J of Human Hyperten-
sion 1997; 11: 501-506 

2.3.  Modulare Bluthochdruckschulung IPM (Institut für Präventive Medizin)  
 

Publikationen: 
 
(a) Danzer E., Gallert K., Friedrich A., Fleischmann EH., Walter H., Schmieder RE. 

Ergebnisse der Hypertonieschulung des Instituts für präventive Medzin. [Results of an 
intensive training program for hypertension at the Institute for Preventive Medicine] 
Dtsch Med Wochenschr. 2000 Nov 17; 125 (46):1385-9. 
 

(b) Fleischmann EH, Friedrich A, Danzer E, Gallert K, Walter H, Schmieder RE. Intensive 
training of patients with hypertension is effective in modifying lifestyle risk factors. J 
Hum Hypertens. 2004 Feb;18(2):127-31. 

 

3. Programme für Kinder und Jugendliche mit Diabetes mellitus Typ 1 

3.1. Diabetes-Buch für Kinder (Alter: 5 ½ bis 12 Jahre); 3. aktualisierte Auflage 2005 

Publikation: 

Hürter et al., Verlag Kirchheim Mainz.2. Auflage 1997, Lange et al (Initiale Diabetesschulung 
für Kinder: Eine multizentrische Studie zur Prozess- und Ergebnisqualität eines strukturier-
ten Schulungsprogramms 

3.2. Jugendliche mit Diabetes: ein Schulungsprogramm 

Publikation: 

Lange et al, Verlag Kirchheim Mainz 1995, Evaluation: Lange-K, Hürter-P: Effekt einer struk-
turierten Diabetesschulung für Jugendliche auf Stoffwechsel, Wissen Wohlbefinden und 
Selbstständigkeit – Ergebnisse einer multizentrischen Studie 

 

4. Ergänzungsschulung für Versicherte mit insulinbehandeltem Diabetes mellitus  
Typ 1 und Problemen mit der Wahrnehmung von Unterzuckerungen 

HyPOS – Ergänzung zu einer Basisschulung 

Publikation: 

Hermanns N., Kulzer B., Kubiak T., Krichbaum M., Haak T.: (2007) The effect of an educa-
tion programme (HyPOS) to treat hypoglycaemia problems in patients with type 1 diabetes. 
Diabetes Metab Res Rev, 23(7), 528-538 

 

In die Schulungsprogramme sind die medizinischen Inhalte der DMP-A-RL, insbesondere betreffend 
der evidenzbasierten Arzneimitteltherapie, einzubeziehen. Weiterhin muss bei den Schulungen auf die 
Inhalte, die der DMP-A-RL widersprechen, verzichtet werden. 
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Strukturvoraussetzungen Schulungsarzt/Schulungseinrichtung 

Teilnahmeberechtigt als Schulungsarzt oder Schulungseinrichtung sind Ärzte und Einrichtungen, die 
nachfolgende Strukturvoraussetzungen persönlich oder durch angestellte Ärzte erfüllen und die die 
geregelten Vertragsinhalte, insbesondere die Versorgungsinhalte, einhalten. 

Voraussetzung Beschreibung/Zeitpunkt/Häufigkeit 

Fachliche Voraussetzungen 
ärztliches Personal 

 

- Der Leistungserbringer hat die erfolgreiche Teilnahme an einer 
Fortbildung, die ihn zur Durchführung der angebotenen Schulung 
qualifiziert, nachzuweisen. 

- 24-Stunden Erreichbarkeit des ärztlichen Personals während der 
Durchführung des Schulungs- und Behandlungsprogramms. 

- Ferner Schulung von jährlich mindestens 10 Patienten mit Diabe-
tes mellitus Typ 1 in der eigenen Praxis bzw. i.R. eines Schulungs-
vereins. Erstmanifestationen sind unverzüglich (innerhalb von 2 
Wochen) zu schulen.  

Fachliche Voraussetzungen 
nicht-ärztliches Personal 

Qualifikation nicht-ärztliches Personal 

- Mindestens einmal jährliche Teilnahme des nicht-ärztlichen Fach-
personals an diabetesspezifischen Fortbildungen. 

- Nachweis der erfolgreichen Teilnahme an einer Fortbildung, die 
zur Durchführung der angebotenen Schulung qualifiziert. 

Räumliche Ausstattung der 
Praxen 

- Räumlichkeiten mit erforderlicher Ausstattung für Einzel- und 
Gruppenschulungen. 

- Curricula, Medien entsprechend der angebotenen Schulung.  

Sonstige Anforderungen - Falls der Schulungsarzt nicht DMP-verantwortlicher Arzt des be-
treffenden Patienten ist:  
Besprechung mit dem DMP-verantwortlichen Arzt im Hinblick auf 
individuell zu vereinbarende Schulungsziele. 

- Für die Durchführung von Diabetes-Schulungen (Ziffer 1) ist die 
Teilnahme am DMP Diabetes Typ 1 erforderlich. 
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Auf Grundlage der Datensätze nach Anlage 2 und Anlage 8 der DMP-A-RL 
 
 
 
Teil 1 
 
Bestandteil des arztbezogenen Feedbacks sowie der die Vertragsregion betreffenden gemeinsamen und kassenunabhängigen Qualitätsberichterstattung 
 
 
Teil 2 
 
Bestandteil der durch die Krankenkasse durchzuführenden versichertenbezogenen Maßnahmen sowie der diesbezüglichen regelmäßigen Qualitätsberichterstat-
tung 
 
 
Anm.: 
In den angegebenen Algorithmen beziehen sich alle Feldnennungen „AD“ auf den allgemeinen bzw. indikationsübergreifenden Datensatz nach Anlage 2 und 
Feldnennungen „ISD“ auf den indikationsspezifischen Datensatz nach Anlage 8 der DMP-A-RL. Der jeweilige Nenner formuliert entsprechend allgemeingültiger 
mathematischer Regeln die Grundgesamtheit, auf der der Zähler aufsetzt. 
 
 
Erläuterungen und Begründung zur Qualitätssicherung auf Grundlage des Datensatzes nach Anlagen 2 und 8 der DMP-A-RL. 
 
Abkürzungen: 
 
LE  = Leistungserbringer 
V = Versichertenkontakt 
QS = Qualitätssicherung 
AD = Allgemeiner Datensatz der Anlage 2 
ISD  = Indikationsspezifischer Datensatz der Anlage 8 
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- Anlage 4 - 
Qualitätssicherung 

 
zu dem am 01.07.2015 in Kraft getretenen Vertrag zur Durchführung des Strukturierten Behandlungsprogramms  

nach § 137 f SGB V Diabetes mellitus Typ 1  
zwischen der AOK Baden-Württemberg und der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg, 

 
 

Teil 1 (arzt- und regionsbezogene Qualitätssicherung) 
 

QS-Ziele QS-Indikatoren Auswertungs-Algorithmus Auslöse-Algorithmus QS-Maßnahme 
I. Niedriger Anteil von 
Patienten mit hohen 
HbA1c-Werten größer 
8,5% (69 mmol/mol) 

Anteil von Teilnehmer mit einem 
HbA1c-Wert ≥ 8,5% (69 mmol/mol) 
bezogen auf alle Teilnehmer 
 
Zielwert: 
≤ 10% 

Zähler: 
Anzahl von Patienten mit Feld 1 
(ISD) (HbA1c-Wert) 

a) ≥ 8,5%  
b) ≥ 7,5% < 8,5% 
c) ≥ 6,5% < 7,5% 
d) < 6,5% 

 
Nenner: 
Alle Patienten 

Entsprechend dem Zeit-
intervall, das der Feed-
backbericht erfasst 

LE: Information über das 
Feedback 

II. Hoher Anteil von Teil-
nehmer, deren individuell 
vereinbarter HbA1c-Wert 
erreicht wird 

Anteil der Teilnehmer, deren individu-
ell vereinbarter HbA1c-Zielwert er-
reicht wird, bezogen auf Teilnehmer 
 
Zielwert: 
Nicht festgelegt 

Zähler: 
Anzahl der Teilnehmer mit Feld 20 
ISD (HbA1c-Zielwert) = „Zielwert  
erreicht“ 
 
Nenner: 
Alle Teilnehmer mit mindestens 12 
Monaten Teilnahmedauer am DMP 

Entsprechend dem Zeit-
intervall, das der Feed-
backbericht erfasst 

LE: Information über das 
Feedback 

III. Vermeidung schwerer 
hypoglykämischer Stoff-
wechselentgleisungen 

Anteil der Teilnehmer mit schweren 
Hypoglykämien in den letzten 12  
Monaten, bezogen auf alle Teilnehmer 

 
Zielwert: 
<= 15% 

Zähler: 
Anzahl der Teilnehmer mit Feld 6 
ISD (schwere Hypoglykämien seit 
der letzten Dokumentation) > 0 
während der letzten 12 Monate 
 
Nenner: 
Alle Teilnehmer mit mindestens 12 
Monaten Teilnahmedauer am DMP 
 

Entsprechend des Zeit-
intervalls, das der Feed-
backbericht erfasst 

LE: Information über das 
Feedback mit Nennung der 
Teilnehmer mit schweren 
Hypoglykämien und Angabe 
der Häufigkeit im Erfassungs-
bereich des Berichts 
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- Anlage 4 - 
Qualitätssicherung 

 
zu dem am 01.07.2015 in Kraft getretenen Vertrag zur Durchführung des Strukturierten Behandlungsprogramms  

nach § 137 f SGB V Diabetes mellitus Typ 1  
zwischen der AOK Baden-Württemberg und der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg, 

 
 

QS-Ziele QS-Indikatoren Auswertungs-Algorithmus Auslöse-Algorithmus QS-Maßnahme 
IV. Vermeidung notfall-
mäßiger stationärer Be-
handlungen wegen Diabe-
tes mellitus 

Anteil der Teilnehmer mit  stationärer 
notfallmäßiger Behandlung wegen Dia-
betes mellitus in den letzten 6 Mona-
ten, bezogen auf alle Teilnehmer 
 
Zielwert: 
< 2% 

Zähler: 
Anzahl der Teilnehmer mit Feld  
8 ISD (stationäre notfallmäßige Be-
handlung wegen Diabetes mellitus 
seit der letzten Dokumentation)  
> 0 während der letzten 6 Monate 
 
Nenner: 
Alle eingeschriebenen Teilnehmer 
mit mindestens 6 Monaten Teilnah-
medauer am DMP 

Entsprechend dem Zeit-
intervall, das der Feed-
backbericht erfasst 

LE: Information über das 
Feedback mit Nennung der 
Teilnehmer mit stationärer 
notfallmäßigen Behandlung 
wegen Diabetes und Angabe 
der Häufigkeit im Erfassungs-
bereich des Berichts 

V. Hoher Anteil von 
normotensiven Teilneh-
mern mit bekannter Hy-
pertonie  

Anteil der Teilnehmer mit RR 
systolisch <= 139 mmHg und  
diastolisch <= 89 mmHg  
bei bekannter Hypertonie an allen  
eingeschriebenen Teilnehmern mit 
bekannter Hypertonie 
 
Zielwert: 
≥ 60% 

Zähler: 
Anzahl von Teilnehmern  
mit Feld 15 AD (Blutdruck)  
systolisch <= 139 mmHg und  
diastolisch <= 89 mmHg 
 
Nenner: 
Alle Teilnehmer mit Feld 17 AD  
(Begleiterkrankungen) = „arterielle 
Hypertonie“  

Entsprechend dem Zeit-
intervall, das der Feed-
backbericht erfasst 

LE: Information über das 
Feedback 

VI. Hoher Anteil von 
Teilnehmern mit einer 
jährlichen Überprüfung 
der Nierenfunktion  

Anteil der Teilnehmer mit jährlicher 
Bestimmung der eGFR, bezogen auf 
alle Teilnehmer 
 
Zielwert: 
≥ 90% 

Zähler: 
Anzahl der Teilnehmer mit mindes-
tens einer numerischen Angabe in 
Feld 2a ISD (eGFR) in den letzten 12 
Monaten 
 
Nenner: 
Alle Teilnehmer im Alter ≥ 18 Jahre 
mit mindestens 12 Monaten Teil-
nahmedauer am DMP 

Entsprechend dem  
Zeitintervall, das der 
Feedbackbericht erfasst 

LE: Information über das 
Feedback  
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- Anlage 4 - 
Qualitätssicherung 

 
zu dem am 01.07.2015 in Kraft getretenen Vertrag zur Durchführung des Strukturierten Behandlungsprogramms  

nach § 137 f SGB V Diabetes mellitus Typ 1  
zwischen der AOK Baden-Württemberg und der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg, 

 
 

 

QS-Ziele QS-Indikatoren Auswertungs-Algorithmus Auslöse-Algorithmus QS-Maßnahme 

VII. Hoher Anteil von 
Teilnehmern ohne diabe-
tische Nephropathie mit 
jährlicher Bestimmung der 
Albumin-Ausscheidung im 
Urin 

Anteil der Teilnehmer, bei denen jähr-
lich Albumin im Urin gemessen wird, 
bezogen auf alle Teilnehmer ab dem 
11. Lebensjahr ohne bereits manifeste 
diabetische Nephropathie  
 
Zielwert: 
≥ 90% 

Zähler: 
Anzahl der Teilnehmer mit mindes-
tens einer Angabe in Feld 2 ISD  
(pathologische Urin-Albumin-
Ausscheidung) = „ja“ ODER „nein“  
in den letzten 12 Monaten 
 
Nenner: 
Alle Teilnehmer im Alter > 10 Jahre 
mit mindestens 12 Monate Teilnah-
medauer am DMP 

UND NICHT 

Feld 4 ISD (Spätfolgen) = „diabeti-
sche Nephropathie“ 

ODER 

Feld 5 ISD (relevante Ereignisse) = 
„Nierenersatztherapie“) 

Entsprechend dem  
Zeitintervall, das der 
Feedbackbericht erfasst 

LE: Information über das 
Feedback 

VIII. Hoher Anteil von 
Teilnehmern, deren  
Injektionsstellen unter-
sucht werden 

 

Anteil der Teilnehmer, deren Injekti-
onsstellen mindestens halbjährlich 
untersucht werden, bezogen auf alle 
Teilnehmer 
 
Zielwert: 
≥ 90% 

Zähler: 
Anzahl der Teilnehmer mit mindes-
tens einer Angabe in Feld 3a ISD 
(Injektionsstellen)  
= „unauffällig“ ODER „auffällig“  
in den letzten 6 Monaten 
 
Nenner: 
Alle Teilnehmer mit mindestens 6 
Monaten Teilnahmedauer am DMP 

Entsprechend dem 
Zeitintervall, das der 
Feedbackbericht erfasst 

LE: Information über das 
Feedback 
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- Anlage 4 - 
Qualitätssicherung 

 
zu dem am 01.07.2015 in Kraft getretenen Vertrag zur Durchführung des Strukturierten Behandlungsprogramms  

nach § 137 f SGB V Diabetes mellitus Typ 1  
zwischen der AOK Baden-Württemberg und der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg, 

 
 

 

QS-Ziele QS-Indikatoren Auswertungs-Algorithmus Auslöse-Algorithmus QS-Maßnahme 

IX. Hoher Anteil von 
Teilnehmern mit  
Thrombozyten-
aggregationshemmern  
bei Makroangiopathie 

Anteil der Teilnehmer, die einen 
Thrombozytenaggregationshemmer 
erhalten, bezogen auf alle Teilnehmer 
mit AVK, KHK oder Schlaganfall ohne 
Kontraindikation oder ohne orale  
Antikoagulation 
 
Zielwert: 
>= 80%  

Zähler: 
Anzahl der Patienten mit Feld 13 
ISD (Thrombozytenaggregations-
hemmer) = „ja“ 
 
Nenner: 
Alle Teilnehmer mit Feld 17 AD  
(Begleiterkrankungen) =  
„AVK“ ODER „KHK“  

ODER  

mit Feld 5 ISD (relevante Ereignisse) 
= „Herzinfarkt“ ODER „Amputati-
on“ ODER Schlaganfall 

UND NICHT 

Feld 13 ISD (Thrombozytenaggre-
gationshemmer) = „Kontraindikati-
on“ ODER „orale Antikoagulation“ 

Entsprechend dem 
Zeitintervall, das der 
Feedbackbericht erfasst 

LE: Information über das 
Feedback 

X. Hoher Anteil  
geschulter Teilnehmer 

a) Anteil der Teilnehmer, die an einer 
Diabetes-Schulung im Rahmen des 
DMP teilgenommen haben, bezogen 
auf alle Teilnehmer 
 
Zielwert: 
Nicht festgelegt 
 
 
 

a) Zähler:  
Anzahl der Teilnehmer mit Feld 19 
ISD (Empfohlene Schulungen wahr-
genommen) = „ja“ seit Beginn der 
DMP-Teilnahme 
 
Nenner: 
Alle Teilnehmer 
 
 

Entsprechend dem  
Zeitintervall, das der 
Feedbackbericht erfasst 

LE: Information über das 
Feedback 
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- Anlage 4 - 
Qualitätssicherung 

 
zu dem am 01.07.2015 in Kraft getretenen Vertrag zur Durchführung des Strukturierten Behandlungsprogramms  

nach § 137 f SGB V Diabetes mellitus Typ 1  
zwischen der AOK Baden-Württemberg und der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg, 

 
 

b) Anteil der Teilnehmer mit Hyper-
tonie, die an einer Hypertonie-
Schulung im Rahmen des DMP teilge-
nommen haben, bezogen auf alle Teil-
nehmer mit bekannter Hypertonie. 
 
Zielwert: 
Nicht festgelegt 

b) Zähler: 
Anzahl der Teilnehmer mit Feld 19 
ISD (Empfohlene Hypertonie-
Schulungen wahrgenommen) = „ja“ 
seit Beginn der DMP-Teilnahme  

UND 

Feld 17 AD (Begleiterkrankungen) = 
„Arterielle Hypertonie“ 
 
Nenner: 
Alle Teilnehmer mit Feld 17 AD  

(Begleiterkrankungen) = „Arterielle 
Hypertonie“ 

XI. Hoher Anteil von  
Teilnehmern, bei denen 
regelmäßig Maßnahmen 
zur Früherkennung von 
Folgeerkrankungen durch-
geführt werden: 
 
a) Sensibilitätsprüfung 

b) Pulsstatus 

c) Fußstatus 

Anteil der Teilnehmer, bei denen  
mindestens jährlich eine 
 
a) Sensibilitätsprüfung 
b) Erhebung des peripheren Pulssta-

tus 
c) Erhebung des Fußstatus 
durchgeführt wird, bezogen auf alle 
erwachsene Teilnehmer 
 
 
Zielwert: 
jeweils ≥ 90% 

Zähler: 
Anzahl der Teilnehmer mit jeweils 
mindestens einer Angabe in Feld 3 
ISD (Fußstatus) zu  
 
a) (Sensibilitätsprüfung) 
b) (Pulsstatus) 
c) (Fußstatus) 
= „auffällig“ ODER „unauffällig“  
in den letzten 12 Monaten 
 
Nenner: 
Alle Teilnehmer ≥ 18 Jahre mit min-
destens 12 Monaten Teilnahmedauer 
am DMP  
für a, b und c jeweils getrennt aus-
zuwerten. 

Entsprechend dem  
Zeitintervall, das der 
Feedbackbericht erfasst 

LE: Information über das 
Feedback 
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- Anlage 4 - 
Qualitätssicherung 

 
zu dem am 01.07.2015 in Kraft getretenen Vertrag zur Durchführung des Strukturierten Behandlungsprogramms  

nach § 137 f SGB V Diabetes mellitus Typ 1  
zwischen der AOK Baden-Württemberg und der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg, 

 
 

Teil 2 (versichertenbezogene Maßnahmen und kassenseitige Qualitätsberichterstattung) 
 

QS-Ziele QS-Indikatoren Auswertungs-Algorithmus Auslöse-Algorithmus QS-Maßnahme 

I. Vermeidung schwerer 
hypoglykämischer Stoff-
wechselentgleisungen 

entfällt entfällt Wenn Angabe in Feld 6 ISD  
(Schwere Hypoglykämien seit der 
letzten Dokumentation) > 0  

V: Basis-Information über 
Diabetes und Diabetes-
Symptome, Hypo- und Hy-
perglykämie, Möglichkeiten 
der Einflussnahme durch den 
Versicherten; 
maximal einmal pro Jahr 

II. Vermeidung hypertensi-
ver Blutdruckwerte 

entfällt entfällt Wenn Angabe in Feld 17 AD (Be-
gleiterkrankung) erstmalig = „arteri-
elle Hypertonie“ 
 
und/oder 
 
wenn in Feld 15 AD (Blutdruck) 
> 139 mmHg syst. oder  
> 89 mmHg diast. in zwei  
aufeinanderfolgenden Dokumentati-
onen bei Teilnehmer im bekannter 
Begleiterkrankung „arterielle  
Hypertonie“ 

V: Information über die 
Problematik der Hypertonie 
beim Diabetiker und seine 
Einflussmöglichkeiten (Blut-
druckbroschüre); 
maximal einmal pro Jahr 

III. Hoher Anteil von 
Teilnehmern, die ihren 
vereinbarten HbA1c-
Zielwert erreicht haben 

entfällt entfällt Wenn Angabe in Feld 20 (ISD) 
(Zielvereinbarung HbA1c) in zwei 
aufeinanderfolgenden Dokumentati-
onen „Zielwert noch nicht erreicht“ 

V: Aufklärung/Information 
des Versicherten über die 
Wichtigkeit einer adäquaten 
Blutzuckereinstellung; 
maximal einmal pro Jahr 
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- Anlage 4 - 
Qualitätssicherung 

 
zu dem am 01.07.2015 in Kraft getretenen Vertrag zur Durchführung des Strukturierten Behandlungsprogramms  
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QS-Ziele QS-Indikatoren Auswertungs-Algorithmus Auslöse-Algorithmus QS-Maßnahme 

IV. Information der Ver-
sicherten bei auffälligem 
Fußstatus 

entfällt entfällt Wenn Feld 3 ISD (Fußstatus) = “auf-
fällig“ bei einem Versicherten ab 
einem Alter von 18 Lebensjahren 
 
und nicht 
 
innerhalb der letzten zwölf Monate 
Feld 3 ISD (Fußstatus) = ein- oder 
mehrmals „auffällig“ 

V: Infos über Diabetes-
Komplikationen und Folge-
schäden am Fuß, Möglichkei-
ten der Mitbehandlung in 
diabetischen Fußambulanzen 
o.ä. (evtl. regionale Infos, 
Adressen) 

V. Hoher Anteil an au-
genärztlichen Untersu-
chungen 

entfällt entfällt Wenn in Feld 21 ISD (Ophthalmo-
logische Netzhautuntersuchung seit 
der letzten Dokumentation) nicht 
mindestens einmal in 24 Monaten 
„durchgeführt“ ODER „veranlasst“ 
angegeben ist 

V: Infos über Diabetes-
Komplikationen und  
Folgeschäden am Auge, 
Notwendigkeit einer 1-2  
jährlichen augenärztlichen 
Untersuchung; 
maximal einmal pro Jahr 

VI. Sicherstellung der 
regelmäßigen Teilnahme 
des Versicherten 

Anteil der Teilnehmer  
mit regelmäßigen  
Folgedokumentationen  
(entsprechend dem do-
kumentierten Dokumen-
tationszeitraum) bezogen 
auf alle Teilnehmer 
 
Zielwert: 
Im Mittel 90% über  
die gesamte  
Programmlaufzeit 

Zähler: 
Anteil der in einem Quartal ein-
gegangenen Folgedokumentatio-
nen 
 
Nenner: 
Alle in einem Quartal erwarteten 
Folgedokumentationen 

Wenn keine gültige Folgedokumen-
tation innerhalb der vorgesehenen 
Frist vorliegt 

V: Reminder an Versicherten 
(fakultativ), Infos über DMP, 
Bedeutung aktiver Teilnahme 
und regelmäßiger Arztbesu-
che 
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- Anlage 4 - 
Qualitätssicherung 

 
zu dem am 01.07.2015 in Kraft getretenen Vertrag zur Durchführung des Strukturierten Behandlungsprogramms  

nach § 137 f SGB V Diabetes mellitus Typ 1  
zwischen der AOK Baden-Württemberg und der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg, 

 
 

QS-Ziele QS-Indikatoren Auswertungs-Algorithmus Auslöse-Algorithmus QS-Maßnahme 

VII. Erhöhung der Wahr-
nehmung empfohlener 
Schulungen 

entfällt entfällt Wenn Feld 19 ISD (empfohlene  
Diabetes-Schulung  
UND/ODER  
Hypertonie-Schulungen wahr-
genommen) = „nein“ ODER  
zweimal „war aktuell nicht möglich“ 

V: Aufklärung/Information 
über die Wichtigkeit von 
Schulungen; 
maximal einmal pro Jahr 
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- Anlage 5 - 
Teilnahme- und Einwilligungserklärung Versicherte 

 
zu der am 01.07.2015 in Kraft getretenen Vereinbarung zur Durchführung des Strukturierten  

Behandlungsprogramms nach § 137 f SGB V Diabetes mellitus Typ 1  
zwischen der AOK Baden-Württemberg und der KV Baden-Württemberg 

 
Indikationsübergreifende Teilnahme- und Einwilligungserklärung: 
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Teilnahme- und Einwilligungserklärung Versicherte 
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Behandlungsprogramms nach § 137 f SGB V Diabetes mellitus Typ 1  
zwischen der AOK Baden-Württemberg und der KV Baden-Württemberg 

 
Indikationsspezifische Teilnahme- und Einwilligungserklärung: 
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- Anlage 6a - 
Dokumentations-Datensatz 

 
zu dem am 01.07.2015 in Kraft getretenen Vertrag zur Durchführung des Strukturierten Behand-

lungsprogramms nach § 137 f SGB V Diabetes mellitus Typ 1 zwischen der 
AOK Baden-Württemberg und der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg 

 
Anlage 2, DMP-A-RL: Indikationsübergreifende Dokumentation (ausgenommen Brustkrebs) 

 
 
 

  

Lfd. 
Nr Dokumentationsparameter Ausprägung 

Administrative Daten 

1 DMP-Fallnummer Nummer 

2 Name der/des Versicherten Nachname, Vorname 

3 Geburtsdatum der/des Ver-
sicherten TT.MM.JJJJ 

4 Kostenträgername Name der Krankenkasse 

5 Kostenträgerkennung 9 bzw. 7-stellige Nummer 

6 Versicherten-Nummer Nummer (bis zu 12 Stellen, alphanumerisch) 

7a  Vertragsarzt-Nummer 9-stellige Nummer 

7b Betriebsstätten-Nummer 9-stellige Nummer 

8 Krankenhaus-
Indikationskennzeichen IK-Nummer 

9 Datum TT.MM.JJJJ 

10 Einschreibung wegen 
 

KHK/Diabetes mellitus Typ 1/Diabetes mellitus Typ 2/ 
Asthma bronchiale/COPD 

11 Modul-Teilnahme 1) Chronische Herzinsuffizienz 2): Ja /Nein 

12 Geschlecht Männlich/Weiblich 

Allgemeine Anamnese- und Befunddaten 

13 Körpergröße m 

14 Körpergewicht kg  

15 Blutdruck 3) mm Hg 

16  Raucher Ja/Nein 

17 Begleiterkrankungen 
Arterielle Hypertonie/Fettstoffwechselstörung/Diabetes 
mellitus/KHK/AVK/Chronische Herzinsuffizienz/Asthma 
bronchiale/COPD/Keine der genannten Erkrankungen 

18 (weggefallen) (weggefallen) 
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- Anlage 6a - 
Dokumentations-Datensatz 

 
zu dem am 01.07.2015 in Kraft getretenen Vertrag zur Durchführung des Strukturierten Behand-

lungsprogramms nach § 137 f SGB V Diabetes mellitus Typ 1 zwischen der 
AOK Baden-Württemberg und der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg 

 
Anlage 2, DMP-A-RL: Indikationsübergreifende Dokumentation (ausgenommen Brustkrebs) 

 
 

 
 

1) Nur bei DMP KHK auszufüllen. 
2) Systolische Herzinsuffizienz mit LVEF < 40 %. 
3) Bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren, die wegen Asthma bronchiale eingeschrieben sind, nur 

optional auszufüllen. 
  

Behandlungsplanung 

19 
Vom Patienten gewünschte 
Informationsangebote der 
Krankenkasse 

Tabakverzicht/Ernährungsberatung/ 
Körperliches Training 
 

20 Dokumentationsintervall Quartalsweise/Jedes zweite Quartal 

21 (weggefallen) (weggefallen) 
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- Anlage 6b - 
Dokumentations-Datensatz 

 
zu dem am 01.07.2015 in Kraft getretenen Vertrag zur Durchführung des Strukturierten 

Behandlungsprogramms nach § 137 f SGB V Diabetes mellitus Typ 1 zwischen der 
AOK Baden-Württemberg und der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg 

 
Anlage 8, DMP-A-RL: Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2 – Dokumentation 

 
 

Lfd. 
Nr. Dokumentationsparameter Ausprägung 

Anamnese- und Befunddaten 

1 HbA1c-Wert Wert in %/mmol/mol 

2 Pathologische Urin-Albumin-
Ausscheidung 

Nicht untersucht/Nein/Ja 
 

2a eGFR ml/min/1,73m²KOF/Nicht bestimmt 

3 Fußstatus 

Pulsstatus: Unauffällig/Auffällig/Nicht erhoben 
Sensibilitätsprüfung: Unauffällig/Auffällig/Nicht 
durchgeführt 
Fußstatus: Unauffällig/Auffällig Nicht erhoben 
Wenn Fußstatus auffällig 1) 
Wagner-Stadium: 0/1/2/3/4/5 
Armstrong-Klassifikation: A/B/C/D 

3a Injektionsstellen Unauffällig/Auffällig/Nicht untersucht 

4 Spätfolgen Diabetische Nephropathie/Diabetische 
Neuropathie/Diabetische Retinopathie 

Relevante Ereignisse 

5 Relevante Ereignisse 2) 
Nierenersatztherapie/Erblindung/Amputation/ 
Herzinfarkt/Schlaganfall/Keine der genannten 
Ereignisse 

6 Schwere Hypoglykämien seit 
der letzten Dokumentation 3) Anzahl 

7 

Nur bei Diabetes mellitus 
Typ 1:  
Stationäre Aufenthalte 
wegen Nichterreichens des 
HbA1c-Wertes seit der 
letzten Dokumentation 

Anzahl 

8 

Stationäre notfallmäßige 
Behandlung wegen Diabetes 
mellitus seit der letzten 
Dokumentation 

Anzahl 

Medikamente 

9 
Nur bei Diabetes mellitus 
Typ 2:  
Insulin oder Insulin-Analoga  

Ja/Nein 

10 
Nur bei Diabetes mellitus 
Typ 2:  
Glibenclamid  

Ja/Nein/Kontraindikation  

11 
Nur bei Diabetes mellitus 
Typ 2:  
Metformin  

Ja/Nein/Kontraindikation  
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- Anlage 6b - 
Dokumentations-Datensatz 

 
zu dem am 01.07.2015 in Kraft getretenen Vertrag zur Durchführung des Strukturierten 

Behandlungsprogramms nach § 137 f SGB V Diabetes mellitus Typ 1 zwischen der 
AOK Baden-Württemberg und der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg 

 
Anlage 8, DMP-A-RL: Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2 – Dokumentation 

 
 

12 
Nur bei Diabetes mellitus 
Typ 2: Sonstige orale 
antidiabetische Medikation 4)

 

Ja/Nein  

13 Thrombozyten-
aggregationshemmer  Ja/Nein/Kontraindikation/orale Antikoagulation  

14 Betablocker  Ja/Nein/Kontraindikation  

15 ACE-Hemmer  Ja/Nein/Kontraindikation/AT1-Rezeptorantagonisten 

16 HMG-CoA-Reduktase-
Hemmer  Ja/Nein/Kontraindikation  

17 Thiaziddiuretika, 
einschließlich Chlorthalidon  Ja/Nein/Kontraindikation  

Schulung 

18 
 

Schulung empfohlen (bei 
aktueller Dokumentation)  

Diabetes-Schulung/Hypertonie-Schulung/Keine  
 

19 
 

Empfohlene Schulung(en) 
wahrgenommen  

Ja/Nein/War aktuell nicht möglich/Bei letzter 
Dokumentation keine Schulung empfohlen  

Behandlungsplanung 

20 HbA1c-Zielwert  Zielwert erreicht/Zielwert noch nicht erreicht  

21 
Ophthalmologische 
Netzhautuntersuchung seit 
der letzten Dokumentation 

Durchgeführt/Nicht durchgeführt/Veranlasst  

22 

Behandlung/ Mitbehandlung 
in einer für das Diabetische 
Fußsyndrom qualifizierten 
Einrichtung  

Ja/Nein/Veranlasst  

23 diabetesbezogene stationäre 
Einweisung  Ja/Nein/Veranlasst  

 
1) Angabe des schwerer betroffenen Fußes.  
2) Hinweis für die Ausfüllanleitung: Bei der erstmaligen Dokumentation sind bereits 

stattgehabte Ereignisse zu dokumentieren, bei der zweiten und allen folgenden 
Dokumentationen sind neu aufgetretene Ereignisse zu dokumentieren.  

3) Hinweis für die Ausfüllanleitung: Die Angaben sind erst bei der zweiten und allen folgenden 
Dokumentationen zu machen.  

4) Hinweis für die Ausfüllanleitung: In der Ausfüllanleitung soll auf die nachrangige Medikation 
gemäß Richtlinien-Text hingewiesen werden. 
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Anlage 7 
Datenschutzinformation (indikationsübergreifend) 
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- Anlage 9a - 
Antrag des Arztes auf Genehmigung zur Teilnahme/Mitwirkung 

 
zu dem am 01.07.2015 in Kraft getretenen Vertrag zur Durchführung des Strukturierten 

Behandlungsprogramms nach § 137 f SGB V Diabetes mellitus Typ 1 zwischen der 
AOK Baden-Württemberg und der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg 

 
 

 
 



Anlage 9a 

 
 
 
 
Bitte zurücksenden an: 
 
Ihre Bezirksdirektion  
Geschäftsbereich  
Qualitätssicherung/Verordnungsmanagement  
  
  
  
 

Antrag  
auf Genehmigung zur Teilnahme/Mitwirkung an der Vereinbarung über die 
Durchführung des Strukturierten Behandlungsprogramms nach § 137f SGB V 
bei Diabetes Mellitus Typ 1 auf der Grundlage des § 83 SGB V zwischen 
der KV Baden-Württemberg der AOK Baden-Württemberg, dem BKK Lan-
desverband Süd, Regionaldirektion Baden-Württemberg, der Knappschaft, der 
IKK classic sowie den durch den Verband der Ersatzkassen (vdek) vertrete-
nen Krankenkassen (Vereinbarung DMP Diabetes mellitus Typ 1) 

Hinweis: Bei gleichzeitiger Beantragung mehrerer Genehmigungen ist es ledig-
lich erforderlich, nur auf einem Antragsformular die erste Seite komplett aus-
zufüllen. Auf den anderen Anträgen reicht die Angabe Ihres Namens und ggf. 
Ihrer LANR. Bitte senden Sie dann alle Anträge gesammelt an eine Bezirksdi-
rektion Ihrer Wahl. 
 
Angaben zur Person: 
 

 ________________________________   ________________________________  
Name       Vorname  
 
Gebietsbeszeichnung/Fachkunde 
 
Schwerpunkt/Zusatzbezeichnung 
 
 
Vertragsarztsitz:    Wohnanschrift: 

 ________________________________   ________________________________  
Straße    Straße 

 ________________________________   ________________________________  
PLZ, Ort    PLZ, Ort 

 ________________________________   ________________________________  
Telefon    Telefon 
 
E-Mail 
 
 Vertagsarzt  ab/seit 
 
 Angestellter Arzt ab/seit 

 ________________________________   ________________________________  
LANR (falls bekannt)       BSNR (falls bekannt) 
 
Praxisaufnahme voaussichtlich am/zum 
 
Berufsausübungsgemeinschaft mit 

Teilnahme an der   hausärztlichen Versorgung  oder   fachärztlichen Versorgung 
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Erbringung der beantragten Leistungen an mehreren Standorten……   ja        nein 
 
Ich beantrage folgende Leistungen gemäß der derzeit gültigen Vereinbarung erbringen 
und abrechnen zu dürfen: (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

  1. Teilnahme als DMP-verantwortlicher Arzt (koordinierender Versor-
gungssektor) d. h. diabetologisch besonders qualifizierter Arzt für Jugendli-
che ab 16 Jahren und für Erwachsene  gemäß § 3 Abs. 2 und Anlage 
1a der Vereinbarung DMP Diabetes mellitus Typ 1 
Ich erfülle folgende Voraussetzungen: 
(Nachweise sind entsprechend beizufügen, sofern sie der KVBW nicht vorlie-
gen.) 
 Berechtigung zum Führen der Schwerpunktbezeichnung Endokrinologie und 

Diabetologie  
oder 

 Anerkennung als Diabetologe DDG 
oder 
 Nachweis über das 80-stündige Curriculum der DDG und eine mindestens 

2-jährige internistische Weiterbildung mit mindestens einjähriger Tätigkeit 
in einer Diabetesklinik oder einer anerkannten Einrichtung gem. DDG bzw. 
Einrichtungen mit Weiterbildungsbefugnis „Diabetologie“ der zuständigen 
Ärztekammer 

und zusätzlich zu jeder aufgeführten Voraussetzung: 
 Behandlung von jährlich mindestens 25 Patienten mit Diabetes mellitus Typ 

1 (wird von der KVBW über die Abrechnung geprüft)  
 Da ich im Rahmen meiner Neuzulassung die geforderte Zahl von 25 Patien-

ten pro Jahr noch nicht erfüllen kann, erkläre ich hiermit, die Vorausset-
zungen innerhalb von 18 Monaten zu erfüllen. Andernfalls erlischt die Ge-
nehmigung automatisch. 

 Ferner Schulungen von jährlich mindestens 10 Patienten mit Diabetes melli-
tus Typ 1 in der eigenen Praxis bzw. i. R. eines Schulungsvereins.  

 
 Fachliche Voraussetzungen des nicht-ärztlichen Personals:  

Qualif ikation 
(Die Voraussetzungen sind gegenüber der KVBW nachzuweisen!) 

 Beschäftigung/Kooperation1 mit einem/r Diabetesberater/in DDG  
und/oder 
 Beschäftigung/ Kooperation1 mit einer Fachkraft mit vergleichbarer Qualifi-

kation  
Als vergleichbare Qualifikation gilt: 
• eine mindestens einjährige Weiterbildung im Bereich Diabetologie, die in 

mehreren zusammenhängenden Abschnitten absolviert wird. 
• dabei werden mindestens 480 Stunden theoretischer Unterricht und 1000 

Stunden praktischer Weiterbildung vermittelt, von denen 250 Stunden als 
praktische Anleitung bzw. Unterricht nachzuweisen sind. 

Die Beschäftigung/Kooperation1 der oben genannten Fachkraft in der Arzt-
praxis erfolgt 

1 Als Kooperation gilt bspw. die Zusammenarbeit mit selbstständig tätigen Personen welche die jeweilige, notwen-
dige Qualifikation besitzen und regelmäßig in der Praxis anwesend sind. Dies kann durch eine vertragliche Einbin-
dung geschehen. 
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 in Vollzeit bzw. 

 von mehreren Kräften mit mind. 20 Stunden/Woche 
• Mindestens einmal jährliche Teilnahme des nicht-ärztlichen Fachpersonals an 

diabetesspezifischen Fortbildungen 
Beschäftigung/Kooperation mit 
• einem/r Ökotrophologen/in oder Diätassistenten/in 
• einem/r medizinischen Fußpfleger/in bzw. Podologen 

Apparative Voraussetzungen 
• Blutdruckmessung nach nationalen Qualitätsstandards 
• 24-Stunden-Blutdruckmessung 
• Kurzfristige Möglichkeit (ggf. auch i. R. einer Beauftragung) zur quantitativen 

qualitätsgesicherten Bestimmung der Glukosekonzentration im venösen Plasma 
sowie zur quantitativen qualitätsgesicherten Bestimmung des HbA1c-Wertes2 

• EKG 
• Sonographie², Doppler- oder Duplexsonographie² 
• Möglichkeit zur Basisdiagnostik der Polyneuropathie (z. B. Stimmgabel,  

Reflexhammer, Monofilament) 

  2. Teilnahme als DMP-verantwortlicher Arzt (koordinierender Versor-
gungssektor) d. h. diabetologisch besonders qualifizierter Pädiater für die 
Betreuung von Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren ob-
ligatorisch, bei Jugendlichen unter 21 Jahren fakultativ (s. Anlage 1b der 
Vereinbarung DMP Diabetes mellitus Typ 1) gemäß § 3 Abs. 3 und Anlage 1b 
der Vereinbarung DMP Diabetes mellitus Typ 1 

Ich erfülle folgende Voraussetzungen: 
(Nachweise sind entsprechend beizufügen, sofern sie der KVBW nicht vorlie-
gen.) 

 Berechtigung zum Führen der Zusatzbezeichnung Diabetologie  

oder 

 Anerkennung als Diabetologe DDG oder vergleichbarer Fortbildung 

oder 

 Nachweis über das 80-stündige Curriculum der DDG und eine mindestens 
einjährige Tätigkeit in einer Diabetesklinik oder -abteilung oder Schwer-
punktpraxis, in der schwerpunktmäßig Kinder behandelt wurden in abhängi-
ger Beschäftigung 

und 

 Ausreichende Erfahrung in der Behandlung von Kindern und Jugendlichen 
mit Diabetes mellitus Typ 1. Behandlung von mindestens 15 Kindern und 
Jugendlichen mit Diabetes mellitus pro Jahr 

 
Fachliche Voraussetzung des nicht-ärztl ichen Personals:  

Qualif ikation (gilt nur für die diabetologisch qualif izierte 
Einrichtung) 
(Die Voraussetzungen sind gegenüber der KVBW nachzuweisen!) 

 Beschäftigung/Kooperation1 mit mindestens einem/er Diabetesberater/in 
DDG und/oder 

¹ Als Kooperation gilt bspw. die Zusammenarbeit mit selbstständig tätigen Personen welche die jeweilige, notwen-
dige Qualifikation besitzen und regelmäßig in der Praxis anwesend sind. Dies kann durch eine vertragliche Einbin-
dung geschehen. 
 
2 kann auch als Auftragsleitung vergeben werden 
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 Beschäftigung/Kooperation1 mit einer Fachkraft mit vergleichbarer Qualifi-
kation  

Als vergleichbare Qualifikation gilt: 
• eine mindestens einjährige Weiterbildung im Bereich Diabetologie, die in mehre-

ren zusammenhängenden Abschnitten absolviert wird,  
 
• dabei werden mindestens 480 Stunden theoretischer Unterricht und 1000 Stun-

den praktischer Weiterbildung vermittelt, von denen 250 Stunden als praktische 
Anleitung bzw. Unterricht nachzuweisen sind. 

Das nicht-ärztliche Personal ist mindestens einmal jährlich zu spezifischen (insbe-
sondere pädagogischen, psychosozialen und diabetologischen) Fragestellungen im 
Umgang mit Kindern und Jugendlichen, die an Diabetes erkrankt sind, zu schulen. 

Beschäftigung/Kooperation mit 
• einem/r Ökothrophologen/in oder Diätassistenten/in 
• Heil- oder sozialpädagogischen Fachkraft 

Apparative Voraussetzungen 
• Blutdruckmessung nach nationalen Qualitätsstandards 
• Kurzfristige Möglichkeit (ggf. auch i. R. einer Beauftragung) zur quantitativen qua-

litätsgesicherten Bestimmung der Glukosekonzentration im venösen Plasma so-
wie zur quantitativen qualitätsgesicherten Bestimmung des HbA1c-Wertes1 

• Möglichkeit zur Basisdiagnostik der Polyneuropathie (z.B. Stimmgabel, Re-
flexhammer, Monofilament) 

  3. Teilnahme als DMP-mitwirkender Arzt, d.h. Leistungserbringer 
der zweiten Versorgungsstufe  gemäß § 5 bzw. Anlage 1c der Vereinba-
rung DMP Diabetes mellitus Typ 1 
(Nachweise sind entsprechend beizufügen, sofern sie der KVBW nicht vorlie-
gen.) 

 Als diabetologisch qualif izierter Arzt zur Einleitung und 
Dauerbehandlung von Patienten mit Insulinpumpenthera-
pie erfülle ich die Voraussetzungen entsprechend den fachlichen und 
strukturellen Voraussetzungen als DMP-verantwortlicher Arzt und habe zu-
sätzlich ausreichende Erfahrung in der Betreuung von Patienten mit Diabe-
tes mellitus Typ 1 und in der Neueinstellung von Insulinpumpen, mit Betreu-
ung von mind. 9 Patienten mit Insulinpumpen pro Jahr 

 Als diabetologisch qualif izierter Arzt zur Betreuung von 
schwangeren Typ 1-Diabetikerinnenerfülle ich die Voraussetzun-
gen entsprechend den fachlichen und strukturellen Voraussetzungen als 
DMP-verantwortlicher Arzt zusätzlich betreue ich mindestens 9 schwangere 
Patientinnen in zwei Jahren (ambulant und/oder stationär) arbeite ich zu-
sammen mit einem geburtshilflichen Zentrum mit angeschlossener Neonato-
logie arbeite ich zusammen mit dem behandelnden Gynäkologen 

 Als eine auf die Behandlung des diabetischen Fußes spe-
zialisierte Einrichtung/Praxis erfülle ich die Voraussetzungen ent-
sprechend den fachlichen und strukturellen Voraussetzungen als DMP-
verantwortlicher Arzt ebenso arbeite  ich zusammen/kooperiere ich mit fol-
genden Fachdisziplinen und -berufen (soweit nicht durch eigene Fach- bzw. 
Facharztqualifikationen abgedeckt), z. B.: 
• Angiologie 
• Orthopädie 
• Gefäßchirurgie 
• Chirurgie 

1 kann auch als Auftragsleitung vergeben werden 
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• Mikrobiologie 
• interventionelle Radiologie/Nuklearmedizin 
• Podologe 
• Orthopädie-Schuhmachermeister mit diabetesspezifischer Zusatz-

qualifikation 
• Stationäre Einrichtung mit Spezialisierung Diabetisches Fußsyndrom 

In der Prozessqualität werden folgende Standards eingehalten: 
• standardisierte Befunderhebung 
• standardisierte Dokumentation des Behandlungsverlaufes 
• mind. einmal jährlich Teilnahme an einem Qualitätszirkel, der in der  

Behandlung des diabetischen Fußes einbezogenen Leistungserbringer 
• Verbesserung der Stoffwechseleinstellung durch den Diabetologen 

Notwendige (apparative) Ausstattung 
• Möglichkeit zur Basisdiagnostik der peripheren Neuropathie (z. B. Stimm-

gabel, Reflexhammer, Monofilament) 
• Doppler- oder Duplexsonographie1 
• Behandlungsstuhl mit ausreichender Lichtquelle 
• Photodokumentation 
• Voraussetzung für entsprechende hygienische Maßnahmen (z. B.  

geprüfter Sterilisator, OP-Kleidung, Desinfektionsplan, Hygieneplan) 
• Entlastungsschuhe; orthopädische Orthesen, Unterarmstützen 

Fachliche Voraussetzungen nicht-ärztliches Personal: 
• geschultes medizinisches Assistenzpersonal insbesondere mit Kompetenz 

in lokaler Wundversorgung/Wundmanagement 
• alle zwei Jahre Teilnahme des nicht-ärztlichen Fachpersonals an diabetes-

spezifischen Fortbildungen 
• Beschäftigung/Kooperation mit mindestens eines/einer Diabetesbera-

ters/Diabetesberaterin mit einer der DDG vergleichbaren Ausbildung 

 4. Durchführung von Schulungen im Rahmen des DMP Diabetes mellitus Typ 1 
gemäß § 23 in Verbindung mit Anlage 3 der Vereinbarung DMP Diabetes melli-
tus Typ 1 

 Behandlungs- und Schulungsprogramm für intensivierte 
Insulintherapie (ZI) 

 LINDA-Diabetes-Selbstmanagement 

 Strukturiertes Hypertonie-Behandlungs- und Schulungs- 
programm (HBSP) 

 Strukturiertes Hypertonie Therapie- und Schulungspro-
gramm (ZI) 

 Modulare Blutdruckschulung (IPM) 

 Diabetes-Buch für Kinder 

 Jugendliche mit Diabetes: ein Schulungsprogramm 

 HyPOS (Schulung für insulinpflichtige Diabetiker mit Hy-
poglykämie-Risiko) 

Teilnahmeberechtigter Schulungsarzt oder Schulungseinrich-
tung sind Vertragsärzte und Einrichtungen die nachfolgende 
Strukturvoraussetzungen erfüllen und die die geregelten Ver-
tragsinhalte, insbesondere die Versorgungsinhalte, einhalten.  

1 kann auch als Auftragsleitung vergeben werden 
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Fachliche Voraussetzungen des ärztlichen Personals 
• Der Leistungserbringer hat die erfolgreiche Teilnahme an einer Fortbildung, die ihn 

zur Durchführung der angebotenen Schulung qualifiziert, nachzuweisen. 
• 24-Stunden-Erreichbarkeit des ärztlichen Personals während der Durchführung des 

Schulungs- und Behandlungsprogramms 
• Ferner Schulung von jährlich mindestens 10 Patienten mit Diabetes mellitus Typ 1 

in der eigenen Praxis bzw. i. R. eines Schulungsvereins. Erstmanifestationen sind 
unverzüglich zu schulen. 

Fachliche Voraussetzungen des nicht-ärztlichen Personals 
• mindestens einmal jährliche Teilnahme des nicht-ärztlichen Fachpersonals an diabe-

tesspezifischen Fortbildungen 
• Nachweis der erfolgreichen Teilnahme an einer Fortbildung, die zur Durchführung 

der angebotenen Schulungen qualifiziert 

Räumliche Ausstattung der Praxen 
• Räumlichkeiten mit erforderlicher Ausstattung für Einzel- und Gruppenschulungen 
• Curricula, Medien entsprechend der angebotenen Schulung 

Sonstige Anforderungen 
• Falls der Schulungsarzt nicht DMP-Arzt des betreffenden Patienten ist: 

Besprechung mit dem DMP-Arzt im Hinblick auf individuell zu vereinbarende Schu-
lungsziele. 

• Für die Durchführung von Diabetes-Schulungen (Anlage 3, Ziffer 1 der Vereinba-
rung DMP Diabetes mellitus Typ 1) ist die Erfüllung der Voraussetzungen nach An-
lage 1a dieser Vereinbarung und die Teilnahme am DMP Diabetes Typ 1 erforder-
lich. 
 

 
 
A. Für die Teilnahme am DMP als DMP-verantwortlicher Arzt für Erwachsene bzw. 

als DMP-verantwortlicher Arzt für Kinder und Jugendliche bzw. eine auf die Be-
handlung des diabetischen Fußes spezialisierte Einrichtung/Praxis besteht die Ver-
pflichtung im Rahmen des DMP an Fortbildungen teilzunehmen: 
• DMP-verantwortlicher Arzt für Erwachsene:  

• mindestens einmal jährlich den Nachweis über die Teilnahme an einer dia-
betes-spezifischen Fortbildung, die von der Landesärztekammer Baden-
Württemberg anerkannt ist  

• Teilnahme an einem diabetesspezifischem Qualitätszirkel 
• mindestens einmal jährliche Teilnahme des nicht-ärztlichen Fachpersonals 

an diabetesspezifischen Fortbildungen 
• DMP-verantwortlicher Arzt für Kinder und Jugendliche:  

• mindestens einmal jährlich den Nachweis über die Teilnahme an einer dia-
betes-spezifischen Fortbildung, die von der Landesärztekammer Baden-
Württemberg anerkannt ist  

• Teilnahme an einem diabetesspezifischem Qualitätszirkel 
• mindestens einmal jährliche Teilnahme des nicht-ärztlichen Fachpersonals 

an diabetesspezifischen Fortbildungen (nur für die diabetologisch qualifi-
zierte Einrichtungen) 

• auf die Behandlung des diabetischen Fußes spezialisierte Einrichtung/Praxis: 
• mindestens einmal jährlich Teilnahme an einem Qualitätszirkel der in der 

Behandlung des diabetischen Fußes einbezogenen Leistungserbringer 
• alle zwei Jahre Teilnahme des nicht-ärztlichen Fachpersonals an diabetes-

spezifischen Fortbildungen 
 
 
 
 

August 2015 © KVBW Seite 6 von 9 



 

 

B.  Erklärungen/Beauftragungen / Aufgaben 

B.1 Das Arztmanual finden Sie auf unserer Homepage (www.kvbawue.de) unter: 
 
Praxis  Qualitätssicherung  Genehmigungspflichtige Leistungen  DMP Diabe-
tes mellitus Typ 1 
 
Mit der Teilnahme an der Vereinbarung des DMP Diabetes mellitus Typ 1 nehmen 
Sie auch die Inhalte des Arztmanuals zur Kenntnis. 
 

B.2 Beauftragung Datenannahme- und -verarbeitungsstelle 
Ich bevollmächtige die Arbeitsgemeinschaft nach § 219 Abs. 2 SGB V und die 
Krankenkassen, eine Datenannahmestelle mit folgenden Aufgaben zu beauftra-
gen: 

• Entgegennahme der Dokumentationsdaten 
• Prüfung auf Vollständigkeit und Plausibilität 
• Weiterleitung der Dokumentationsdaten gem. Anlage 2 i. V. m. Anlage 8 

DMP-A-RL an die entsprechenden Stellen (§ 26 Abs. 4 der Vereinbarung 
DMP Diabetes mellitus Typ 1) 

 
B.3  Zu den Aufgaben des DMP-verantwortlichen Arztes gehören 

insbesondere:  
• die Koordination der Behandlung der Versicherten insbesondere im Hinblick 

auf die Beteiligung anderer Leistungserbringer unter Beachtung der nach § 11 
der Vereinbarung DMP Diabetes mellitus Typ 1 geregelten Versorgungsinhal-
te  

• die Information, Beratung und Einschreibung der Versicherten – bei Minder-
jährigen auch die Einbeziehung der gesetzlichen Vertreter - gemäß § 17 der 
Vereinbarung DMP Diabetes mellitus Typ 1 

• die Übermittlung der Teilnahme- und Einwilligungserklärung des Versicher-
ten mit der Bestätigung der gesicherten Diagnose sowie der am Ort der 
Leistungserbringung elektronisch erstellten Dokumentationen nach den Ab-
schnitten VII und VIII der Vereinbarung DMP Diabetes mellitus Typ 1 spätes-
tens bis zum 5. des Folgemonats an die Datenannahme- und -
verarbeitungsstelle nach § 26 der Vereinbarung DMP Diabetes mellitus Typ 
1. Der Versicherte erhält einen Ausdruck der übermittelten Daten.  

• die Vergabe einer nur einmal zu vergebenden DMP-Fallnummer nach seiner 
Wahl für jeden Versicherten, die aus maximal sieben Zeichen bestehen darf. 
Eine Fallnummer darf jeweils nur für einen Patienten verwendet werden.  

• die Beachtung der Qualitätsziele nach § 12 der Vereinbarung DMP Diabetes 
mellitus Typ 1 einschließlich einer qualitätsgesicherten und wirtschaftlichen 
Arzneimitteltherapie unter Berücksichtigung des im Einzelfall erforderlichen 
ärztlichen Behandlungsspielraums. 

• die Durchführung von Patientenschulungen gemäß § 23 der Vereinbarung 
DMP Diabetes mellitus Typ 1, sofern die Schulungsberechtigung gegenüber 
der KV Baden-Württemberg entsprechend nachgewiesen ist.  

• die Beachtung der Kooperations- und Überweisungsregeln gem. Anlage 7, 
Nummer 1.8 DMP-A-RL unter besonderer Berücksichtigung der Qualifikati-
onen gem. Anlage 1c der Vereinbarung DMP Diabetes mellitus Typ 1. Im 
Übrigen entscheidet der DMP-verantwortliche Arzt nach pflichtgemäßem 
Ermessen über eine Überweisung.  

• bei Vorliegen einer Indikation zur Einweisung in ein Krankenhaus, ist in das 
(nächstgelegene) geeignete Krankenhaus, das gem. § 6 der Vereinbarung 
DMP Diabetes mellitus Typ 1 mitwirkt, unter Berücksichtigung der Patien-
teninteressen und der regionalen Versorgungsstruktur vorzunehmen. Eine 
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Einweisung aufgrund einer Notfallindikation (akute, lebensbedrohliche Situa-
tion) kann in jedes Krankenhaus erfolgen.  

• bei Überweisung und Einweisung therapierelevante Informationen entspre-
chend § 11 der Vereinbarung DMP Diabetes mellitus Typ 1, wie z. B. die 
medikamentöse Therapie, zu übermitteln und einzufordern.  

• Information des behandelnden Hausarztes über die Einschreibung sowie über 
therapierelevante Informationen unter Beachtung von § 73 Abs. 1b SGB V. 

• bei Wechsel des DMP-verantwortlichen Arztes sind dem neuen DMP-
verantwortlichen Arzt, mit Zustimmung des Patienten, auf Anforderung alle 
Patientendaten zu übermitteln. 

 
Erfolgt die Leistungserbringung durch einen angestellten Arzt, gelten die oben unter 6.3 
aufgeführten Punkte entsprechend. Im Falle, dass allein der angestellte Arzt die in der Anla-
ge 1 der Vereinbarung des DMP Diabetes mellitus Typ 1 näher bezeichneten Vorausset-
zungen erfüllt, ist nur der angestellte Arzt zur Leistungserbringung und Dokumentation im 
DMP berechtigt. 

B.4 Zu den Aufgaben des anstellenden Arztes gehören insbesondere: 
• Angestellten Ärzten, die in der/den Betriebstätte(n) Leistungen im Rahmen 

des DMP erbringen, die Informationen zum DMP zukommen zu lassen 
• sicherzustellen, dass die angestellten Ärzte gleichermaßen die Verpflichtun-

gen zur ärztlichen Schweigepflicht nach der Berufsordnung und dem allge-
meinen Strafrecht, sowie zur Datenverarbeitung (Erheben, Verarbeitung und 
Nutzung) personenbezogener Daten, der Datensicherheit und Weitergabe 
der Patientendaten an Dritte, erfüllen 

• die Erbringung des Nachweises gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung 
Baden-Württemberg, dass die angestellten Ärzte die Anforderungen an die 
Strukturqualität erfüllen 

• die unverzügliche, schriftliche Information der Kassenärztlichen Vereinigung 
Baden-Württemberg im Falle der Beendigung eines Angestelltenverhältnis-
ses. 

 

Hinweis 
Die Genehmigung kann frühestens ab dem Tag der Antragstellung erteilt werden, an 
dem alle zum Qualifikationsnachweis erforderlichen Unterlagen (Zeugnisse, Bescheini-
gungen und ggf. Gerätenachweis) der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-
Württemberg (KVBW) vollständig vorliegen. Soweit für den Nachweis Unterlagen feh-
len, kann die Genehmigung erst ab dem Tag erteilt werden, an dem die o. g. Antragsun-
terlagen bei der KVBW komplettiert wurden. 
 
 
 

 ________________________________   ________________________________  
Ort, Datum       Unterschrift Praxisinhaber/Leiter MVZ     
 
 

 ________________________________   ________________________________  
Praxisstempel      Unterschrift angestellter Arzt 

 
 
 
 

Aus Vereinfachungsgründen wurde auf eine geschlechtsspezifische Berufsbezeichnung 
verzichtet; es ist selbstverständlich sowohl die männliche als auch die weibliche Form 
gemeint. 
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Einverständniserklärung zur Datenübermittlung 
 
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass seitens der Ärztekammer die zu 
Zwecken der Antragsbearbeitung erforderlichen Urkunden und Zeugnisse zu 
meiner Person der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg über-
mittelt werden. 
 
 
 
 
 

 ________________________________   ________________________________  
Ort, Datum       Unterschrift Antragsteller/angestellter Arzt 
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- Anlage 10 -  
Leistungserbringerverzeichnis 

 
zu der am 01.07.2015 in Kraft getretenen Vereinbarung zur Durchführung des Strukturierten Behandlungsprogramms nach § 137 g SGB V Diabetes mellitus Typ 1  

zwischen der AOK Baden-Württemberg und der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg  
 

Leistungserbringer-Verzeichnis Diabetes mellitus Typ 1 (ambulanter Sektor) 
 
Versorgungsebenen der gemäß der jeweils vertraglich vereinbarten 
Strukturqualität (nur Einfachnennung möglich)                In der Spalte Schulungsberechtigung (Mehrfachbenennungen möglich) 
 
A = Diabetologisch besonders qualifizierter Arzt/Einrichtung gemäß den 

      Anforderungen an die Strukturqualität 

 

4 = Behandlungs- und Schulungsprogramm mit intensivierter Insulintherapie (Jörgens, 

Grüßer et al.) 

5 = Strukturiertes Hypertonie Therapie- und Schulungsprogramm (Grüßer, Jörgens et al.) 

6 = Strukturiertes Hypertonie Behandlungs- und Schulungsprogramm (HBSP; Sawicki et al.) 

7 = Modulare Bluthochdruck-Schulung IPM (Institut für Präventive Medizin) 

10 = LINDA-Diabetes-Selbstmanagementschulung 

11 = Diabetes bei Jugendlichen: ein Schulungsprogramm (Lange et al. 

12 = Diabetes bei Kindern: ein Behandlungs- und Schulungsprogramm (Hürter et al.) 

18 = HyPOS-Schulung für insulinpflichtige Diabetiker mit Hypoglykämie-Risiko 

 

B = Diabetologisch besonders qualifizierter Kinderarzt/Einrichtung 

 

Folgende besonderen Fachkenntnisse teilnehmender diabetologisch besonders 

qualifizierter Ärzte/Einrichtungen müssen in einer gesonderten Spalte ausgewiesen 

werden: 

- zur Dauerbehandlung von Patienten mit Insulinpumpentherapie 

- für die Behandlung von Patienten mit Diabetischem Fußsyndrom 

- für die Behandlung von schwangeren Frauen mit Diabetes mellitus Typ 1 

 

LANR BSNR/ 
NBSNR Anrede Titel Name Vor-

name 
Straße, 
Hausnr. PLZ Ort Kreis Telefon-

Nr. 

Koordinier
ender Arzt 
(A oder B) 

Beginn 
der Teil-
nahme 

Ende der 
Teil-

nahme 

Schulungs
berechti-

gung* 

Behandlung 
von 

Schwangeren 

Insulin-
pumpen-
therapie 

Spezialisierte 
Behandlung 

des 
Diabetischen 

Fußes 

                  
                  
 
Hinweise 
Im Verzeichnis sind die koordinierenden Ärzte durch Eintrag in der Spalte „Koord. Ärzte“ zu markieren. 



- Anlage 11 - 
Empfehlung zur Dokumentationsfrequenz 

 
zu der am 01.07.2015 in Kraft getretenen Vereinbarung zur Durchführung des Strukturierten 

Behandlungsprogramms nach § 137 f SGB V Diabetes mellitus Typ 1  
zwischen der AOK Baden-Württemberg und der KV Baden-Württemberg 

 
 

Zur Unterstützung bei der Wahl der geeigneten Dokumentationsfrequenz wird folgende Empfehlung 
ausgesprochen: 

einmal im Quartal jedes zweite Quartal 

gemäß Anlage 7 der DMP-A-RL Über 18-jährige Patienten mit Diabetes mellitus 
Typ 1  

- ohne Folgeerkrankungen und  

- ohne Begleiterkrankungen 

- mit stabilen HbA1c-Werten unter dem 
1,2fachen der oberen Norm 

- ohne schwere Unterzuckerungen 
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